
Analyse neuer umweltrechtlicher Lösungsansätze im 

Umgang mit Einwegplastik auf nationaler Ebene unter 

Berücksichtigung Europäischen Rechts 

 

 

 

B a c h e l o r a r b e i t  
an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), 

Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen 
zum Erwerb des Hochschulgrades 

Bachelor of Laws (LL.B.) 
 

Vorgelegt von 
Marie Lindner 

aus Thum 
 
 

Meißen, 30.03.2020 



 2 

Inhaltsverzeichnis 

Abbildungsverzeichnis .................................................................................................. 3 

Abkürzungsverzeichnis ................................................................................................. 4 

1 Einleitung .......................................................................................................... 5 

2 Einwegplastik als unser täglicher Wegbegleiter und Problem für die 
Umwelt .............................................................................................................. 8 

2.1 Zusammensetzung und Eigenschaften von Einwegplastik ................................. 8 

2.2 Die heutige Relevanz von Einwegplastikprodukten für die Gesellschaft 
und die Wirtschaft ............................................................................................ 10 

2.3 Schattenseiten der Einwegplastikprodukte für Umwelt, Mensch und       
Wirtschaft ........................................................................................................ 12 

3 Strategischer und rechtlicher Rahmen im Umgang mit Plastikmüll bis 
2019 ................................................................................................................ 17 

3.1 Erläuterung des bisherigen Ansatzes sowie der rechtlichen Regelungen 
auf Europäischer Ebene im Umgang mit Einwegplastik ................................... 17 

3.2 Die Umsetzung der Europäischen Strategien und Regelungen auf        
nationaler Ebene ............................................................................................. 21 

3.2.1 Der Umgang mit Plastikmüll in Deutschland bis 2018 ...................................... 21 

3.2.2 Der 5-Punkte-Plan für weniger Plastik und mehr Recycling ............................. 25 

3.2.3 Das Neue Verpackungsgesetz vom 01. Januar 2019 ...................................... 27 

3.3 Wirksamkeit des bisherigen Rechtsrahmens zu Vermeidung von       
Plastikmüll ....................................................................................................... 29 

4 Analyse des vorliegenden Gesetzentwurfs eines Ersten Gesetzes zur 
Änderung des Verpackungsgesetzes .............................................................. 33 

4.1 Inhalt des Referentenentwurfs ......................................................................... 33 

4.2 Entwicklung des Referentenentwurfs im laufenden Gesetzgebungs-        
verfahren ......................................................................................................... 39 

4.2.1 Position des Bundesrates zum Gesetzentwurf der Bundesregierung ............... 39 

4.2.2 Weiterer Verlauf des Gesetzentwurfs im Bundestag ........................................ 43 

4.3 Diskussionen im laufenden Gesetzgebungsverfahren ..................................... 47 

5 Erfolgsbewertung des Gesetzgebungsvorhabens ............................................ 49 

6 Fazit ................................................................................................................ 53 

Kernsätze ................................................................................................................... 56 

Anhangsverzeichnis .................................................................................................... 57 

Literaturverzeichnis ..................................................................................................... 60 

Rechtsquellenverzeichnis ........................................................................................... 65 

Eidesstattliche Versicherung ....................................................................................... 66 

 

 



 3 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 2.2-1: Kunststoffherstellung nach Verwendung .......................................... 10 

Abbildung 2.3-1: Wie Plastik zur Klimakrise beiträgt ................................................... 15 

Abbildung 3.3-1: Die Beseitigung des Plastikmülls in Deutschland im Jahr 2017 ........ 30 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Abkürzungsverzeichnis 

Abkürzung 

 

Erläuterung 

 

AbfG Abfallgesetz 

AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

ARRL Abfallrahmenrichtlinie 

Art. Artikel 

BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit 

BTGO Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages 

BUND Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 

COM Kommissionsvorschläge 

DSD Duales System Deutschland 

GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

GGO Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien 

HDE Handelsverband Deutschland 

KrW-/AbfG Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 

KrWG Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Siche-
rung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen 

NABU Naturschutzbund Deutschland 

OWiG Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 

PET Polyethylenterephthalat 

RL Richtlinie 

TOP Tagesordnungspunkt 

VARL Verpackungsabfallrichtlinie 

VerpackG Verpackungsgesetz 

VerpackV Verpackungsverordnung 

WWF World Wide Fund For Nature 

  



 5 

1 Einleitung 

Plastik als ein flexibel einsetzbarer, stabiler, bunter und günstig herstellbarer Werkstoff, 

ist aus zahlreichen Lebensbereichen kaum noch wegzudenken. Die Erfolgsgeschichte 

des Kunstoffes begann im Jahr 1907 mit der Entwicklung eines in Massen produzierba-

ren Kunststoffes des belgisch-amerikanischen Chemikers Bakelite1. Seinen eigentli-

chen Durchbruch erlangte Plastik jedoch erst in den 1950er Jahren. Seitdem hat es 

eine rasante Entwicklung durchgemacht. Die Menge des weltweit hergestellten Kunst-

stoffes im Jahre 1950 von 1,5 Millionen Tonnen ist nicht einmal ansatzweise mit der 

heutigen Produktionsquote von 348 Millionen Tonnen im Jahre 2017 zu vergleichen2. 

Aufgrund der zahlreichen Eigenschaften, zeichnen sich Kunststoffe in Bereichen wie 

dem Bauwesen, der Herstellung von Elektrogeräten, der Textilindustrie, der Landwirt-

schaft, der Medizin oder der Automobilindustrie als nützliches und vielseitig einsetzba-

res Material aus3.  

Die Verpackungsindustrie stellt im Vergleich den größten Abnehmer der Kunststoffe 

dar.4 Die Probleme entstehen zum großen Teil durch Verpackungsmaterialien und 

Plastikprodukte, welche oft nur wenige Minuten genutzt werden und anschließend im 

Müll landen. Plastikbecher, Plastikbesteck, Strohhalme und Kunststofftragetüten gehö-

ren zu den Stellvertretern der Einwegplastikprodukte und sind nahezu in jedem Haus-

halt zu finden. Diese machen zugleich die größte Belastung für die Umwelt aus, da sie 

nach ihrem einmaligen und kurzen Gebrauch, durch unsachgemäße Entsorgung und 

nicht funktionierende Abfallentsorgungssysteme in vielen Teilen der Erde, in unserer 

Natur landen und dort bis zur Zersetzung mehrere hundert Jahre vorhanden bleiben 

können.  

Ausschlaggebender Anlass, dies als Thema für meine Bachelorarbeit zu wählen, war 

ein Nachrichtenbeitrag über ein Gesetzesvorhaben des Bundesministeriums für Um-

welt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Neben der EU, hat auch Deutschland die 

Notwendigkeit des Handelns in Bezug auf die Plastikproblematik verstanden. Um eine 

Trendwende und Veränderungen voranzutreiben und der immer größer werdenden 

Plastikflut entgegenzuwirken, müssen konsequente Regulierungen in Form von Geset-

zen erfolgen.  

Mit dem „Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Verpackungsgesetzes“, 

welcher von Bundesumweltministerin Svenja Schulze initiiert wurde, sollen Einweg-

                                                
1
 Vgl. Plastic Europe: Kunststoff – eine mehr als 100-jährige Geschichte der Innovation, 

         [Zugriff am 28.02.20] 
2
 Vgl. Plastic Europe: Plastics – The facts 2018,  [Zugriff am 12.02.20]  

3
 Vgl. Europäisches Parlament: Plastikmüll und Recycling in der EU: Zahlen und Fakten,  

         [Zugriff am 12.02.20].  
4
 Ebenda. 
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plastiktüten künftig verboten werden. Diese gehören zu den klassischen Einwegplas-

tikprodukten und landen aufgrund ihres geringen Gewichts schneller und häufiger im 

Müll oder in der Umwelt. Wissenschaftlichen Angaben zufolge befindet sich eine Plas-

tiktüte zehn bis zwanzig Jahre5 im Meer, bis sie vollständig zersetzt wird. In Relation 

zur durchschnittlichen Produktion wird die Problematik deutlich. „Derzeit  werden  in  

Deutschland pro Jahr und Kopf immer noch ca. 20 Kunststofftragetaschen mit einer 

Wandstärke zwischen 15 und weniger als 50 Mikrometern verbraucht.“6 

Ab 2020 sollen demnach diejenigen Plastiktüten, die an der Supermarkt- und Laden-

kassen zum Verkauf stehen sowie biobasierte und bioabbaubare Kunststofftrageta-

schen verbannt werden. Ziel des Gesetzesentwurfs und des daraus folgenden Verbots 

ist es, die fortlaufende Reduzierung leichter Plastiktüten in Bezug auf die "Vereinba-

rung zur Verringerung des Verbrauchs von Kunststofftragetaschen" zwischen dem  

Handelsverband Deutschland und dem BMU vom 26. April 2016 fortzuführen7.  

Die vorgelegte Bachelorarbeit befasst sich überwiegend mit der Strategie des deut-

schen Gesetzgebers im Umgang mit Einwegplastik unter Berücksichtigung geltenden 

Europäischen Rechts. Ziel der Arbeit ist es, herauszufinden, inwieweit die bisherigen 

Maßnahmen und die geplante Gesetzesänderung des Verpackungsgesetztes ausrei-

chen, um das Problem der stetig steigenden Kunststoffabfallquote vorrangig zu ver-

meiden, zumindest aber kontinuierlich zu verringern. Zu hinterfragen ist diesbezüglich, 

ob Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Mitgliedstaaten und der EU 

allgemein zu wenig leistet und von Seiten der Bundesregierung umfangreichere und 

striktere Maßnahmen durchgeführt werden müssen, um das Plastikproblem nachhaltig  

lösen zu können. Um der aufgezeigten Fragestellung nachzugehen, wird im nachfol-

genden Gliederungspunkt zunächst geklärt, welche Eigenschaften der Kunststoff hat, 

welche Bedeutung er aufgrund dieser Eigenschaften für die Gesellschaft sowie die 

Wirtschaft besitzt und welche Probleme insbesondere durch den Konsum von Einweg-

plastikprodukten hervorgerufen werden. Bevor der Referentenentwurf des BMU analy-

siert wird, folgt nach den theoretischen Vorüberlegungen die Betrachtung der bisher 

beschlossenen und ausgeführten Strategien und Maßnahmen seitens der EU sowie 

Deutschlands im Umgang mit Einwegplastik und somit die Abbildung des aktuellen 

Zustandes. Die Analyse gestaltet sich zum einen aus der Betrachtung des Referenten-

entwurfs bezüglich des Inhaltes sowie der Stellungnahme und der Prognose des weite-

ren Verlaufs des Regierungsentwurfs im Bundestag. Im Ergebnis soll festgestellt wer-

den, inwiefern das Gesetzesvorhaben einen wirksamen Beitrag zur Plastikvermeidung 

                                                
5
 Vgl. Kirbach: Plastikmüll. Im Plastik gefangen, [Zugriff am 12.02.20].   

6
 BMU (Hrsg.): Gesetzentwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Verpackungsgesetzes,  S. 3,   

         [Zugriff am 12.02.20]. 
7
 Ebenda, S.3. 
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vor der Hintergrund bisheriger Maßnahmen und dem allgemeinen Umgang mit Plastik 

in Deutschland leistet und ob Deutschland noch weitere Maßnahmen treffen muss, um 

der Verwendung von Plastik ernsthaft entgegenzuwirken. 
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2 Einwegplastik als unser täglicher Wegbegleiter und Problem 
für die Umwelt 

Plastik als ein sehr individueller Werkstoff, bestimmt unseren Alltag und vereinfacht 

unser Leben auf unterschiedlichste Weise. Seit seiner Erfindung Anfang des 20. Jahr-

hunderts wurde der Kunststoff millionenfach hergestellt und wie kein anderes Material 

in den verschiedensten Lebensbereichen häufiger eingesetzt. Mit dem zunehmenden 

Erfolg begann für die Gesellschaft zugleich der Weg in eine Wegwerfkultur. Schon für 

kleines Geld kann man sich mit kurzlebigen Produkten aus Plastik wie Bechern, Be-

steck, Teller, Strohhalmen, Wattestäbchen oder Verpackungen und Tüten eindecken. 

Unterstützt und gefördert wurde die Kultur insbesondere durch die Verpackungsindust-

rie als einem Hauptabnehmer des Werkstoffes. Besonders Verpackungsmaterialien in 

Supermärkten und Einkaufsläden, sind für den einmaligen Gebrauch bekannt. Mögen 

diese Einwegplastikartikel noch so viele Vorteile mit sich bringen und dem Menschen 

das Leben in so mancher Situation erleichtern, bergen sie sogleich zahlreiche nachhal-

tige Risiken und Probleme für die Umwelt. Besteht das Problem für die Umwelt sind 

ebenso Tier und Mensch von den negativen Folgen des immensen Plastikkonsums 

betroffen. 

 

2.1 Zusammensetzung und Eigenschaften von Einwegplastik 

Plastik als umgangssprachlicher Begriff für Kunststoff, stammt ursprünglich aus der 

griechischen Sprache und bedeutet so viel wie die „geformte oder formende Kunst“.8  

Chemisch betrachtet versteht man unter Kunststoffen organische Festkörper, beste-

hend aus synthetisch oder halbsynthetisch hergestellten Polymeren. Synthetische 

Kunststoffe, wie beispielsweise Einwegplastikprodukte werden überwiegend aus Erdöl 

hergestellt, wohingegen halbsynthetische Kunststoffe aus umgewandelten Naturpro-

dukten gewonnen werden9. In großen Raffinerien wird dieses durch Trennverfahren in 

seine Bestandteile Benzin, Kerosin und Heizöl aufgespalten. Jene Mineralöle dienen 

unter anderem der chemischen Industrie als Grundlage zur Herstellung von Kunststof-

fen. Mithilfe der chemischen Verfahren Polymerisation, Polykondensation und Polyad-

dition setzen sich die Monomere zu großen kettenartigen Makromolekülen, den künstli-

chen Polymeren zusammen. Durch das Hinzufügen verschiedener Zusatzstoffe - so-

genannten Additiven - wie Flammschutzmittel, Farbmittel oder Weichmacher sowie 

unter Berücksichtigung der verschiedenen Herstellungsverfahren, unterscheidet man 

                                                
8
 BUND: Achtung Plastik!. Chemikalien in Plastik gefährden Umwelt und Gesundheit, 

          [Zugriff am 05.02.20].  
9
 Ebenda.   
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bei den Kunststoffen zwischen den Thermoplasten, Duroplasten und Elastomeren. Sie 

weisen allesamt unterschiedliche Eigenschaften auf.  

Erwähnenswert sind hierbei insbesondere die thermoplastischen Kunststoffe. Darunter 

zählen die gegenstandsbezogenen Einwegplastikprodukte wie Joghurtbecher, Plastik-

besteck oder Kunststofftragetaschen aller Art. Die Standardkunststoffe werden kosten-

günstig und in großen Mengen hergestellt. Sie bestehen überwiegend aus Polyethylen 

oder Polypropylen und dienen aufgrund zahlreicher Eigenschaften der Industrie als 

vielseitig einsetzbares Material.  

Verglichen mit Metallen oder Keramik weist Plastik aufgrund seiner Dichte ein deutlich 

geringeres Gewicht auf. Den Grad der Festigkeit, wie ihn mitunter Metall oder Keramik 

besitzt, erreicht Plastik allerdings nicht. Nichtsdestotrotz, ist die Bruchfestigkeit und 

Widerstandsfähigkeit höher als die von Keramik oder Glas. Je nach Zusatzstoff kann 

das Material weich oder hart, blickdicht oder durchsichtig, bunt oder farblos sein und 

bereits bei Temperaturen zwischen 250 und 300 Grad Celsius unter geringem Aufwand 

in fast jede Form gebracht werden. Kunststoffe sind zudem resistent gegen Wasser 

und kaum leitfähig für Wärme oder Elektrizität. Betrachtet man Kunststoffe aus der 

chemischen Perspektive wird deutlich, dass diese wegen ihrer organischen Grund-

struktur des Erdöls beständig gegen anorganische Substanzen, wie Mineralsäuren 

oder Salzlösungen sind.10 Durch diese Eigenschaften gestaltet sich das Einsatzgebiet 

für Kunststoffe im Vergleich zu den Werkstoffen Metall oder Keramik weitaus flexibler 

und umfassender. 

 

 

                                                
10

 Vgl. Lumitos AG: Kunststoffe, [Zugriff am 06.02.20]. 
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2.2 Die heutige Relevanz von Einwegplastikprodukten für die Gesellschaft und 

die Wirtschaft 

Seinen Ruf als Alleskönner hat Plastik seinen zahlreichen unterschiedlichen Eigen-

schaften zu verdanken, welche diesem ein weitreichendes Anwendungsgebiet und 

spezielle Vorzüge ermöglichen. Betrachtet man die Kunststoffherstellung, nimmt die 

Verpackungsindustrie die führende Rolle in der Verwendung des Kunststoffes ein. 

Rund 40 Prozent der Kunststofferzeugnisse werden in den EU – Mitgliedstaaten für 

Verpackungsmaterialien genutzt.  

Abbildung 2.2-1: Kunststoffherstellung nach Verwendung11  

 

 

Die besonderen Eigenschaften des Kunststoffes kommen vor allem dem Einzelhandel, 

in Form von Einwegfabrikaten sowie beim Verpacken und dem Transportieren von Wa-

ren zugute.   

Die Herstellung von Kunststoff aus dem Rohstoff Erdöl ist im Vergleich zu Mehrwegal-

ternativen wie Glasaufbewahrungen oder Stoffbeuteln sehr viel günstiger. Bei dem 

Herstellungsprozess wird weniger Wasser und Energie verbraucht und auch die für das 

Endprodukt Plastik notwendigen Chemikalien sind geringer bemessen als bei anderen 

Möglichkeiten. Das Geschäft mit Einwegplastikartikeln ist für die Händler aufgrund der 

geringen Anschaffungskosten und der hohen Nachfrage durch Konsumenten rentabler. 

Die Lebensmittelbranche profitiert besonders von dem polymeren Multitalent. Aus Sicht 

der Anbieter dient Plastik als billiges Verpackungs- und Transportmaterial. Bei der Aus-

lieferung der Waren und Lebensmittel, werden diese so vor Beschädigung auf dem 

Weg in die Supermärkte geschützt. Viele Nahrungsmittel sind auch nach der Ausliefe-

rung, wenn sie bereits als Ware ausliegen, mit Plastik umhüllt. Paradebeispiele dafür 

                                                
11

 Vgl. Europäisches Parlament: Plastikmüll und Recycling in der EU: Zahlen und Fakten,  
          [Zugriff am: 06.02.20]. 
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sind Bananen, Gurken oder Paprika in der Frischeabteilung. Aber auch Wurst und Kä-

se sind ausnahmslos in Plastik eingepackt. Zum einen sorgt dies dafür, dass leicht 

verderbliche Nahrungsmittel wie Obst, Gemüse oder Käse länger frisch bleiben. 

Gleichzeitig kommt es dem Problem der Lebensmittelverschwendung entgegen und 

trägt zur Reduzierung dieser bei. Zu dem Aspekt des beschädigungsfreien Transpor-

tes, spielt auch die Hygiene auf den oft kilometerlangen Transportwegen - teilweise 

rund um den Globus - eine Rolle. Durch die Kunststoffverpackungen werden Lebens-

mittel vor Keimen und Bakterien geschützt, damit diese für den bedenkenlosen Verkauf 

zur Verfügung stehen. Diesem Faktor wird vor allem auch im medizinischen Bereich 

eine herausragende Bedeutung zugeschrieben. Einwegplastikprodukte in Form von 

Spritzen, Blutbeuteln oder sterilen Verpackungen verhindern den Bakterienbefall und 

die Ausbreitung von Krankheiten, was in Krankenhäusern und anderen medizinischen 

Einrichtungen unter allen Umständen zu vermeiden ist.  

Kunststofftragetüten gehören neben den Plastikverpackungen ebenso zu Einwegpro-

dukten. Sie setzen sich bei Konsumenten und Anbietern aufgrund ihrer niedrigen Her-

stellungskosten, ihres geringen Gewichtes und der Verformbarkeit, durch. Gleichzeitig 

weisen Kunststofftüten neben der Beständigkeit gegenüber Wasser sowie gewissen 

chemischen Substanzen, eine hohe Festigkeit auf. Diese sorgt dafür, dass Kunststoff-

tüten aber auch andere Plastikprodukte Belastungen bis zu einem bestimmten Grad 

standhalten. Für den Transport des wöchentlichen Einkaufs, der Shoppingausbeute 

oder für die Entsorgung des Hausmülls sind Plastiktüten die praktikabelste Variante.  

Einwegplastikprodukte dienen darüber hinaus nicht nur dem sicheren und hygieni-

schen Transport und Schutz der Lebensmittel und Güter. Sie stellen gleichzeitig eine 

geeignete Marketingmöglichkeit für Supermärkte dar. Durch die großzügigen Eigen-

schaften können Märkte, insbesondere durch Einwegplastikprodukte, wie Kunststoff-

beutel oder Verpackungen, bunt gestaltet und mit Werbeslogans oder dem eigenen 

Logo versehen werden.  

Seit der Siegeszug des Plastiks in den 1950er Jahren begann, hat sich ein riesiger 

Wirtschaftssektor rund um den Kunststoff gebildet. Durch die chemische Zusammen-

setzung und daraus resultierende Vielseitigkeit, kann Plastik in allen Wirtschaftsberei-

chen Anwendung finden. Betrachtet man die Kunststoffindustrie von der Herstellung 

über die verschiedenen Verarbeitungsunternehmen bis hin zur Entsorgung in Form der 

Verbrennung oder des Recyclings in Europa, berechnet sich für das Jahr 2017 ein jähr-

licher Gesamtumsatz von 350 Milliarden Euro.12  

 

                                                
12

 Vgl. Plastic Europe: Plastics – The facts 2018 erschienen,   [Zugriff am: 08.02.20]. 
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2.3 Schattenseiten der Einwegplastikprodukte für Umwelt, Mensch und       
Wirtschaft 

Plastik gilt als Wundermittel und zugleich als weltweites Problem des 21. Jahrhunderts. 

So vorteilhaft und entlastend Kunststoffe für die Gesellschaft auch sind, der Wohlstand 

hat seinen Preis. Plastikmüll verursacht mindestens genauso viele Probleme und Risi-

ken in verschiedensten Lebensbereichen, wie es löst.  

Kunststoff ist ein beständiges Material. Vor allem seine gute Haltbarkeit macht es so 

attraktiv und nützlich für den Menschen, wie kaum ein anderer Werkstoff. Doch das 

stellt zugleich das größte Problem der polymeren Alleskönner dar. Die Auswirkungen 

des immensen Plastikkonsums, vor allem des Gebrauchs von Einwegplastikprodukten, 

sind weitreichend. Thermoplastische Kunststoffe wie Polyethylen, Polystyrol oder Po-

lypropylen gehören zu den Standardkunststoffen und werden günstig und massenwei-

se hergestellt. Aus diesen Standardkunststoffen entstehen überwiegend Verpa-

ckungsmaterialien oder andere Einwegplastikprodukte wie Folien, Kunststofftüten, 

Banderolen, Plastikbesteck oder Strohhalme. Immer kleinere Produktmengen werden 

in immer mehr Plastik verpackt. Gekennzeichnet sind diese Kunststoffe durch ihren 

einmaligen Gebrauch. Für die Verbraucher und die Wirtschaft mag dies nützlich sein, 

jedoch steckt hinter diesen Standardkunststoffen allerdings die größte Gefahr. Beson-

ders deutlich zeigen sich die Folgen in der Umwelt. Neben Kunststoffresten in Seen, 

Flüssen oder im Boden fanden Forscher den Werkstoff gleichermaßen an der Arktis, in 

Form winzig kleiner Partikel, vor. Wohl am gravierendsten sind jedoch die Meere von 

der Plastikflut betroffen. Dabei gelangen jedes Jahr rund zehn Millionen Tonnen Plas-

tikmüll in die globalen Gewässer13. Synthetische Kunststoffe weisen aufgrund ihrer 

chemischen Zusammensetzung verschiedene zwar nützliche, aber gleichzeitig risiko-

reiche Eigenschaften auf. Betrachtet man die Haltbarkeit im Vergleich zum Gebrauch 

von Einwegplastikprodukten, stehen diese in keinem Verhältnis. Sie verrotten in der 

Natur nur extrem langsam und befinden sich so, noch viele hundert Jahre später in der 

Umwelt. Trinkflaschen brauchen für die vollständige Auflösung 450 Jahre, bei Angel-

schnuren sind es ganze 600 Jahre14. Folglich entstehen riesige Müllberge an Land und 

große Inseln aus Plastik im Meer15. Der geringste Teil schwimmt allerdings an der 

Wasseroberfläche16. 70 Prozent des Plastikmülls im Meer wird von Salzwasser sowie 

von der Sonneneinstrahlung zersetzt und sinkt nieder auf den Meeresboden17. Grund 

dafür ist unter anderem ein fehlendes funktionierendes und standardisiertes Abfallbe-

handlungssystem. So machen die Abfälle von Nationen wie Thailand, China, der Re-

                                                
13

 Vgl. BUND und Grünen-nahe Heinrich Böll Stiftung: Plastikatlas 2019. S. 28, [Zugriff am: 11.02.20]. 
14

 Vgl. Kirbach: Plastikmüll. Im Plastik gefangen, [Zugriff am: 12.02.20].   
15

 Siehe Anhang 1.  
16

 Lediglich 15 Prozent.  
17

 Vgl. BMU: Welche Abfallmengen befinden sich in den Meeren, [Zugriff am: 14.03.20].  
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publik der Philippinen, Indonesien und Vietnam über die Hälfte des gesamten Plastik-

mülls aus. Sollte sich der Konsum der Wegwerfgesellschaft nicht verbessern, fürchtet 

man, dass sich bis 2050 mehr Plastikartikel als Fische im Meer befinden18.  

Jedes Jahr fallen dem vermeintlichen Wundermittel zahlreiche Tiere zum Opfer. Lebe-

wesen an Land als auch im Wasser verheddern sich in Fischernetzen oder anderen 

Plastikteilen und können sich von allein nicht mehr befreien. Viele Meeresorganismen 

halten die gefährlichen Plastikteile für Nahrung. Unverdaut blockiert der Werkstoff den 

Darm der Tiere. Sie verenden trotz vollen Magens an Hunger und Durst sowie den 

giftigen Substanzen, die sich im Körper ausbreiten.  

Kunststoffe werden über mehrere hundert Jahre in winzig kleine, feste Teile zerrieben, 

das sogenannte Mikroplastik. Zu finden sind diese Partikel sowohl an Land als auch im 

Wasser. Salzwasser sowie die Sonneneinstrahlung zersetzen den im Meer befindli-

chen Plastikmüll zu Teilchen mit einem Umfang von maximal fünf Millimetern. In der 

Umwelt entsteht Mikroplastik durch das Verrotten „wilder Müllablagerungen“19 oder 

durch den Abrieb von Autoreifen.20 Auch Kosmetika oder Wasch- und Putzmittel ent-

halten Mikroplastik, welches regelmäßig ins Abwasser gelangt. Insbesondere im Meer 

stellt dieses ein großes Risiko für die Meeresbewohner dar.21 Wasserorganismen er-

nähren sich zunehmend von Schadstoffen in Form dieses Mikroplastiks, da sie die 

kleinen Partikel mit Plankton verwechseln. Forscher befürchten mit zunehmendem 

Plastikmüll, dass sich Meerestiere, wie Fische oder Muscheln gleichermaßen von Mik-

roplastik sowie von Plankton ernähren. Mikroplastik hat mehrere negative Folgen. So 

verursacht es vor allem Beeinträchtigungen am Magen und Darm der Fische, in dem 

dieses den Verdauungstrakt beeinträchtigt. Meeresbewohner verspüren ein permanen-

tes Sättigungsgefühl, was folglich zum Hungertod führt. Zudem wird das Wachstum der 

Tiere stark gehemmt, was auch für die Fischerei und den Verkauf der Fische negative 

Auswirkungen darstellt. Fisch ist eines der Hauptnahrungsmittel von Menschen. Durch 

den Konsum von Speisefischen und Muscheln arbeiten sich die gefährlichen Partikel in 

der Nahrungskette bis zum Menschen nach oben. Erwähnt sei darüber hinaus, dass 

Mikroplastik bereits in Honig, Leitungswasser und Meersalz nachgewiesen werden 

konnte22.  

Plastik enthält neben dem Grundbaustein Erdöl weitere chemische Zusatzstoffe, die 

als besonders gesundheitsgefährdend gelten. Untersuchungen ergaben, dass bei der 

Zersetzung von Kunststoffen zu Mikroplastik chemische Verbindungen gelöst werden, 

welche weitreichende gesundheitliche Folgen für Menschen hervorrufen können. Am 

                                                
18

 Vgl. Europäisches Parlament: Plastik im Meer: Fakten, Auswirkungen und neue EU-Regeln,  
           [Zugriff am: 08.02.20].  
19

 Nabu: Mikroplastik – Eine (unsichtbare) Gefahr, [Zugriff am: 12.02.20]. 
20

 Ebenda. 
21

 Ebenda.  
22

 COM (2018) 28: Eine europäische Strategie für Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft, 16.01.2018. 
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häufigsten werden Additive, wie Weichmacher oder Flammschutzmittel zugesetzt. 

Weichmacher sind typischerweise in Wickelunterlagen, Verpackungen und Kinder-

spielzeug enthalten und sorgen für eine gewisse Flexibilität, Biegsamkeit und weiche 

Konsistenz. Sie sind in den Kunststoffen nicht fest gebunden und können verdampfen, 

und sich durch Abrieb oder sich durch den Kontakt mit Ölen und Fetten aus diesen 

herauslösen23. Im Lebensmittelbereich besteht die Gefahr, dass diese Zusatzstoffe in 

Plastikverpackungen um Bananen, Gurken und viele weitere Obst- und Gemüse aber 

auch Käse- und Wurstverpackungen auf die Nahrungsmittel übergehen. 

Gelangt der chemische Zusatz durch die Atemluft, die Nahrung oder über die Haut in 

den menschlichen Körper kann dieser zu Allergien, Unfruchtbarkeit beim männlichen 

Geschlecht und Diabetes führen sowie die Entstehung von Krebs- sowie Herzkreis-

lauferkrankungen begünstigen. Beunruhigend wird es insbesondere, wenn Säuglinge 

und Kleinkinder Weichmacher über die Luft, den Boden oder Gegenstände, die in den 

Mund genommen werden, während der Entwicklungsphasen aufnehmen. Bei Mädchen 

führt der Kontakt von Weichmachern zu einer verfrühten Pubertät, wohingegen bei 

Jungen Fehlbildungen der Geschlechtsorgane verursacht werden können.24 Weichma-

cher in Kinderspielzeugen und Verpackungsmaterialien sind bereits verboten oder nur 

unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt25. Dennoch bergen zahlreiche weitere 

Plastikprodukte immer noch Gefahren für die Gesundheit. Neben der Aufnahme von 

Mikroplastik über die Nahrung wird dieses zudem über die Lunge oder die Haut aufge-

nommen und wirkt als Entzündungsursache.26  

Da Plastik aus fossilen Rohstoffen gewonnen und mit toxischen Chemikalien ergänzt 

wird, ist es nicht biologisch abbaubar. Es muss also recycelt oder verbrannt werden. 

Kunststoffabfälle die bei der Sortierung als nicht recycelbar eingestuft werden, landen 

als Restmüll in Verbrennungsanlagen. So findet bspw. der Joghurtbecher mit Alumini-

umdeckel aufgrund der irrtümlichen Zuordnung zu Aluminium seinen Weg zum Rest-

müll und wird folglich verbrannt. Bei der teils unkontrollierten Verbrennung entstehen 

zahlreiche giftige Schadstoffe. Bei Anlagen, welche nicht den Anforderungen des je-

weiligen Mitgliedstaates entsprechen und keinen entsprechenden Filter für Abgase 

enthalten, gelangen diese hochgiftigen Schadstoffe und Gase ungehindert in die Um-

welt und die Luft, die wir Menschen letztlich einatmen. Selbst, wenn Müllverbren-

nungsanlagen die Abgasgrenzwerte einhalten, gelangt CO2 in die Umwelt und Schad-

stoffe befinden sich anstatt im Plastikprodukt, in der Asche auf Deponien.27 Der Pro-

zess des Kunststoffes, von der Herstellung aus fossilem Erdöl über die Verarbeitung 

                                                
23

 Vgl. Verbraucherzentrale: Gefahren für die Gesundheit durch Plastik, [Zugriff am: 10.02.20] . 
24

 BUND: Achtung Plastik!. Chemikalien in Plastik gefährden Umwelt und Gesundheit, 
           [Zugriff am: 10.02.20]. 
25

 Vgl. Verbraucherzentrale: Gefahren für die Gesundheit durch Plastik, [Zugriff am: 10.02.20] . 
26

 Siehe Anhang 2. 
27

 Vgl. BUND und Grünen-nahe Heinrich Böll Stiftung: Plastikatlas 2019. S. 36, [Zugriff am: 11.02.20].  
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zum Kunststoff mit den gewünschten Eigenschaften bis hin zur Entsorgung und Ver-

brennung, ist in allen Schritten mit dem Ausstoß von Methan oder Kohlenstoffdioxid 

verbunden. Plastik zeigt seine negativen Auswirkungen also auch in der bereits kriti-

schen Klimasituation.28 

Abbildung 2.3-1: Wie Plastik zur Klimakrise beiträgt29 

 

 

Neben Umwelt- und Gesundheitsproblem wirkt sich Plastikmüll auch auf den Touris-

mus- und Wirtschaftssektor aus. Kunststoffmüll befindet sich nicht nur in den Meeren 

sondern wird auch in großen Massen von den Wellen an die Strände und Küsten ge-

spült oder durch Touristen unachtsam an den Badeorten liegen gelassen. Um der im 

Reisekatalog versprochenen Ästhetik gerecht zu werden und ein möglichst gutes und 

gepflegtes Erscheinungsbild zu bieten, gehört es in vielen Hotels und Urlaubsorten 

dazu, die Strände, Anlagen, Häfen und Städte von dem teils angespülten, teils achtlos 

weggeworfenen Plastikmüll zu befreien.30  

 

Während sich die EU bislang eher bedeckt hielt, zeigten sich international sich bereits 

erste Schritte im Kampf gegen die Plastikflut: In Neuseeland ist der Verkauf von Kos-

metika, welche Mikroplastik enthalten verboten, Ruanda konzentriert sich in Schulen 

vermehrt auf die Aufklärung rund um das Thema Plastik und Kenia setzt neben dem 

Verbot von Plastiksäcken im Jahr 2017 auf hohe Geld- und Gefängnisstrafen von bis 

zu vier Jahren.31 In vielen weiteren afrikanischen Ländern sind Plastiktüten bereits seit 

zehn Jahren verboten und auch Jamaika verabschiedete bereits im Januar 2019 ein 
                                                
28

 Vgl. BUND und Grünen-nahe Heinrich Böll Stiftung: Plastikatlas 2019. S. 26, [Zugriff am: 11.02.20].  
29

 Ebenda, S. 27. 
30

 Vgl. WWF: Das kann kein Meer mehr schlucken: Unsere Ozeane versinken im Plastikmüll,               

          [Zugriff am: 11.02.20]. 
31

 Vgl. Plastikalternative: Plastik? Nein Danke! Diese Länder haben Plastik bereits verboten, 
          [Zugriff am: 27.02.20].    
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Verbot für Einwegplastikprodukte und Styroporverpackungen. Das fortschrittliche Den-

ken der Nationen und einiger Entwicklungsländer, veranlasste auch die EU, sich inten-

siver mit der Problematik auseinanderzusetzen und verstärkt Maßnahmen zu etablie-

ren.  
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3 Strategischer und rechtlicher Rahmen im Umgang mit   
Plastikmüll bis 2019 

Die Europäische Rechtsordnung differenziert sich in die zwei großen Blöcke, das Pri-

mär- und das Sekundärrecht. Während das Primärrecht in der Normenhierarchie den 

höchsten Rang in der EU belegt und den Rahmen sowie unionsrechtliche Befugnisse 

schafft, nimmt das Sekundärrecht eine nachgeordnete Rolle ein und bildet die von den 

Unionsorganen erlassenen Rechtsakte der EU.32 Das nationale Umweltrecht steht in 

starker Abhängigkeit zum Europäischen Umweltrecht, sodass dieses nur unter Berück-

sichtigung unionsrechtlicher Bestimmungen erlassen werden kann. Nach Art. 4 Abs. 2 

lit. e i. V. m. Art. 288 und Art. 291 AEUV wird das Umweltrecht in geteilter Zuständig-

keit sowohl von der EU als auch von den Mitgliedstaaten durchgeführt. Insbesondere 

Verordnungen nach Art. 288 Abs. 2 AEUV bilden für die Mitgliedstaaten eine verbind-

lich und unmittelbar geltende Regelung. Richtlinien nach Art 288 Abs. 3 AEUV müssen 

im Gegensatz dazu zunächst in nationales Recht umgewandelt werden. Mitgliedstaa-

ten haben die Pflicht den Inhalt der Richtlinien umzusetzen und das Ziel, welches die 

EU auf diesem Wege vorgibt, zu erreichen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit verla-

gert sich der Schwerpunkt auf den Umweltteilbereich des Abfallrechts, auf das im 

Nachfolgenden unter verschiedenen rechtlichen Betrachtungsweisen eingegangen 

werden soll. 

 
3.1 Erläuterung des bisherigen Ansatzes sowie der rechtlichen Regelungen auf 

Europäischer Ebene im Umgang mit Einwegplastik 

Mit der Abfallrahmenrichtlinie in ihrer ersten Ausführung im Jahre 197533 wurden erst-

mals abfallrechtliche Vorschriften in Bezug auf den europäischen Umweltschutz ge-

schaffen. Die Abfallentsorgung und -behandlung ist neben Themen wie Luft- und Was-

serverschmutzung oder dem Klimawandel ein Teilbereich des Umweltrechts34 und seit 

1975 Gegenstand zahlreicher Verordnungen und Richtlinien auf europäischer Ebene. 

Die ARRL definiert diesbezüglich eine Reihe Terminologien und legt in Art. 4 der Richt-

linie die Abfolge im Umgang mit Abfallvermeidung und -bewirtschaftung fest. Die Kreis-

laufwirtschaft bildet den zentralen Kern der ARRL. Neben der Priorität, Abfall zu ver-

meiden, legt die EU zunehmenden Wert auf die Abfallverwertung in Form des Recyc-

lings. Ist für ein benutztes Produkt keine weitere Verwendung mehr vorgesehen, soll 

dieses für die Wiederverwendung aufbereitet und anschließend im Produktionsprozess 

erneut eingesetzt werden. Sie zielt darauf ab, negative Auswirkungen auf die Umwelt 

                                                
32

 Vgl. Epiney, 1997, S. 19f. 
33

 RL 75/442/EWG. 
34

 Vgl. Europäisches Parlament: Umweltpolitik: allgemeine Grundsätze und grundlegender Rahmen. 
          [Zugriff am: 24.02.20].  
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und die menschliche Gesundheit zu verringern, Umwelt und Gesundheit zu schützen 

sowie eine verbesserte und effizientere Ressourcennutzung zu gewährleisten35.  

 

Zusammen mit der novellierten ARRL aus dem Jahr 200836 bildet die Verpackungsab-

fallrichtlinie von 199437 das Gerüst für das Abfallrecht auf europäischer und durch den 

verbindlichen Charakter der Richtlinien und Verordnungen auch auf nationaler Ebene. 

Beide Richtlinien erfuhren am 30. Mai 2018 abermals Änderungen zur Vermeidung, 

Verwertung und Beseitigung von Abfällen38 und traten am 04. Juli 2018 in Kraft39.    

Wie auch in der ARRL verankert, sollen Abfälle in erster Linie vermieden werden. Die 

VARL sieht vor, Verpackungsabfälle primär zu vermeiden, insofern Abfälle unvermeid-

bar sind, zu verwerten. Dabei sollen die Quote, Verpackungen wiederzuverwenden und 

der Anteil an wiederverwendbaren Verpackungen erhöht werden. Neben Verpa-

ckungsmaterialien aus Glas oder Papier, werden insbesondere auch Kunststoffverpa-

ckungen aufgrund ihrer weitereichenden Auswirkungen von der Richtlinie erfasst und in 

den folgenden Punkten der Arbeit den Schwerpunkt der Betrachtung bilden.  

Die Präferenz der Richtlinie geht weg von Einwegverpackungen und hin zu recycelfä-

higen Materialien und Mehrwegverpackungen. Oberstes Ziel ist es, das Aufkommen 

von Verpackungsabfällen im Sinne der Kreislaufwirtschaft in Form des Aufbereitens 

und Wiederverwendens zu reduzieren. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf wurde die 

VARL darüber hinaus mit der Änderungsrichtlinie (EU) 2015/720 zur RL 94/62/EG „um 

Bestimmungen zur Verringerung des Verbrauchs von leichten Kunststofftragetaschen 

ergänzt.“40 Die Ergänzung verpflichtet die EU – Mitgliedstaaten den jährlichen Konsum 

von diesen Plastiktüten bis zum 31. Dezember 2025 auf 40 Stück pro Einwohner zu 

verringern.   

 

Trotz des bestehenden abfallrechtlichen Rahmens der EU werden jährlich immer noch 

25 Millionen Tonnen Kunststoffe41 verbraucht. Rund 39 Prozent der Kunststoffabfälle in 

den EU – Mitgliedstaaten werden verbrannt. Die Recyclingquote beträgt im Vergleich 

allerdings nur 30 Prozent.42 Nicht einmal die Hälfte des erzeugten Kunststoffabfalls in 

der EU gelangt in die Kreislaufwirtschaft und wird folglich wiederverwendet. Stattdes-

sen wird neues Plastik produziert, genutzt und nach kurzem Gebrauch entsorgt, so-

                                                
35

 Vgl. Art 1 der RL 2008/98/EG. 
36

 RL 2008/98/EG. 
37

 RL 94/62/EG. 
38

 RL (EU) 2018/851 und RL (EU) 2018/852. 
39

 Vgl. Industrie- und Handelskammer Karlsruhe: Die neue EU-Abfallrahmenrichtlinie,[Zugriff am 24.02.20].  
40

 BMU: Richtlinie (EU) 2015/720 zur Änderung der Richtlinie 94/62/EG betreffend die Verringerung des       
             Verbrauchs von leichten Kunststofftragetaschen, [Zugriff am: 16.02.20].   
41

 Vgl. Europäisches Parlament: Plastikmüll und Recycling in der EU: Zahlen  und Fakten,            
           [Zugriff am: 12.02.20]. 
42

 Vgl. Europäische Kommission: Erste europaweite Strategie für Kunststoffe, [Zugriff am: 16.02.20].   
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dass „wirtschaftlichen Vorteile einer stärker ‚kreislauforientierten‘ Wirtschaft unge-

nutzt“43 bleiben und Umweltbeeinträchtigung weiter zunehmen. Aufgrund der alarmie-

renden und beunruhigenden Quoten des Plastikverbrauchs und damit einhergehenden 

Auswirkungen sah sich die EU zu weiterem Handeln gezwungen. Nach Franz Tim-

mermanns, dem Ersten Kommissionsvizepräsidenten „[besteht] die einzige langfristige 

Lösung darin, Kunststoffabfälle zu reduzieren, indem wir sie verstärkt recyceln und 

wiederverwenden […]“.44 Die erste „Europäische Strategie für Kunststoffe in der Kreis-

laufwirtschaft“, welche am 16. Januar 2018 veröffentlicht wurde, soll diesbezüglich ei-

nen bedeutenden Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und schonenden Einsatz von Res-

sourcen gehen. Sie wurde auf Grund der Verpflichtung der Ausarbeitung im Aktions-

plan der EU, von Dezember 2015, erlassen. Der Aktionsplan der Europäischen Kom-

mission sieht dabei unter anderem vor, „den Übergang Europas zu einer Kreislaufwirt-

schaft“45 mithilfe von 54 Maßnahmen zu voranzutreiben. Die Strategie als Ergebnis 

dessen setzt ihren Fokus auf Kunststoffe und die Änderung, inwiefern „Produkte in der 

EU designt, hergestellt, verwendet und recycelt werden“46. „Nach den neuen Plänen 

sollen bis 2030 alle Kunststoffverpackungen auf dem EU-Markt recyclingfähig sein, der 

Verbrauch von Einwegkunststoffen wird reduziert und die absichtliche Verwendung von 

Mikroplastik beschränkt.“47 

 

Aufbauend auf den abfallrechtlichen Richtlinien verabschiedete der Europäische Rat 

am 21. Mai 2019 eine neue „Richtlinie über die Verringerung der Auswirkungen be-

stimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt“. Die Richtlinie (EU) 2019/904 vom          

05. Juni 2019 wurzelt in der europäischen Kunststoffstrategie, welche dem „steigenden 

Aufkommen an Kunststoffabfällen und deren Eintrag in die Umwelt und ins besondere 

in die Meeresumwelt entgegengesteuert, […] um einen kreislauforientierten Lebens-

zyklus für Kunststoffe zu erreichen“48. Diese legt den Fokus speziell auf Produkte und 

Verpackungsmaterialien aus Plastik, die die Meere und Strände mit 85 Prozent am 

Müllaufkommen am intensivsten verunreinigen49. Ziel der Richtlinie ist es, für alle Ein-

wegplastikprodukte, für die es bereits Alternativen gibt, ein Verbot des Inverkehrbrin-

gens auszusprechen und eine Reduzierung des anfallenden Plastikabfalls um 50 Pro-

zent50 und der damit einhergehenden Umweltbeeinträchtigung - insbesondere der 

                                                
43

 COM (2018) 28: Eine europäische Strategie für Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft, 16.01.2018. 
44

 Europäische Kommission: Kommission legt europäische Plastikstrategie vor, [Zugriff am: 17.02.20].   
45

 Europäische Kommission: Auf dem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft, [Zugriff am: 18.02.20].   
46

 Europäische Kommission: Kommission legt europäische Plastikstrategie vor, [Zugriff am: 17.02.20].   
47

 Vgl. Europäische Kommission: Erste europaweite Strategie für Kunststoffe, [Zugriff am: 16.02.20].   
48

 Erwägungsgrund Nr. 1 der RL (EU) 2019/904. 
49

 Vgl. Europäische Kommission: Schutz der Meere: Kommission will Einwegplastik-Produkte vom Markt    
          nehmen, [Zugriff am: 18.02.20].  
50

 Vgl. Europäische Kommission: Einwegplastik: EU-Staaten geben grünes Licht für neue Regeln, 
          [Zugriff am: 15.02.20]. 
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Meere - zu bewirken. Einwegplastikprodukte werden für gewöhnlich einmal und nur für 

wenige Minuten gebraucht, bevor sie als Abfallprodukt entsorgt werden. Das europäi-

sche Verbot sieht demnach vor, ab 2021 bestimmte Einwegkunststoffartikel wie Plas-

tikgeschirr, Strohhalme, Wattestäbchen, Luftballonhaltestäben, Einwegbecher- sowie 

Essensbehältnisse aus Styropor51 aus dem Handel zu verbannen. Nach Art. 2 Abs. 1 

der RL (EU) 2019/904 werden von dem Verbot auch oxo – fragmentierte Kunststoff-

produkte sowie Fangeräte umfasst. Der Gebrauch von „Coffee – to – go“ Einwegbe-

chern und Essensverpackungen aus Plastik sollen deutlich minimiert werden.52 Für 

diejenigen Produkte, für die es eine solche Alternative bislang nicht gibt, ist der Ge-

brauch einzudämmen. 

Die Richtlinie sieht weiterhin neue Recyclingmaßstäbe vor. Demnach soll der Anteil an 

recycelten Kunststoff in PET – Flaschen ab 2025 bei mindestens 25 Prozent liegen. Ab 

2030 sieht diese Zielvorgabe eine Erhöhung auf 30 Prozent vor. Zudem soll der Kreis-

laufwirtschaft entgegengekommen werden, indem 90 Prozent der Plastikflaschen bis 

zum Jahre 2029 von den Mitgliedstaaten getrennt in einem Pfandsystem gesammelt 

werden.53 Während bestimmte Kunststoffartikel wie Feuchttücher einer Kennzeich-

nungs- und Informationspflicht54 unterliegen, die zum einen Aufschluss über die ord-

nungsgemäße Entsorgung und zum anderen über Umweltauswirkungen bietet, werden 

mit der Richtlinie darüber hinaus die Verantwortlichen der Umweltbelastungen, nach 

dem Verursacherprinzip herangezogen. Dieses schreibt vor, dass insbesondere Pro-

duzenten von Tabakwaren, Behältern, Folien oder leichten Kunststofftragetaschen für 

die Kosten der Abfallbewirtschaftung und der, durch zum Großteil unsachgemäße Ent-

sorgung, von beispielsweise Zigarettenstummel, entstehende Reinigungsnotwendigkeit 

an öffentlichen Plätzen aufkommen müssen.55  

Die Kommission verspricht sich mit der Richtlinie (EU) 2019/904 neben der Kostenein-

sparung von 22 Milliarden Euro durch die Vermeidung von Umweltschäden überdies 

3,4 Millionen Tonnen weniger CO2 – Ausstoß bis 2030. Unter Betrachtung der Ver-

braucher soll diesen ein Vorteil in Höhe von 6,5 Milliarden Euro ersparter Kosten zu 

Gute kommen.56 

  

                                                
51

 Vgl. RL (EU) 2019/904: Anhang Teil B.  
52

 Vgl. RL (EU) 2019/904: Anhang Teil A. 
53

 Vgl. Europäisches Parlament: Wegwerfprodukte aus Plastik: Parlament stimmt für Verbot ab 2021,    
           [Zugriff am: 15.02.20].  
54

 Vgl. Art. 7 i. V. m. Anhang Teil D der RL (EU) 2019/904. 
55

 Vgl. Europäisches Parlament:  Wegwerfprodukte aus Plastik: Parlament stimmt für Verbot ab 2021,   

          [Zugriff am: 15.02.20].   
56

 Vgl. Europäische Kommission: Schutz der Meere: Kommission will Einwegplastik-Produkte vom Markt    
          nehmen, [Zugriff am: 18.02.20]. 
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3.2 Die Umsetzung der Europäischen Strategien und Regelungen auf        
nationaler Ebene 

3.2.1 Der Umgang mit Plastikmüll in Deutschland bis 2018 

Die deutsche Rechtsordnung weist zahlreiche Regelungen zum Thema Umweltrecht 

auf und wird durch die unionsrechtliche Ausgestaltung in Form von Richtlinien und 

Verordnungen erheblich geprägt. Insbesondere das Abfallrecht wurde lange Zeit außer 

Acht gelassen und etablierte sich erst ab 1972 als eigene Rechtsvorschrift.57 

Mittlerweile finden sich sowohl auf Bundes- und Landesebene als auch auf kommuna-

ler Ebene entsprechende gesetzliche Vorgaben.  

Eine einheitliche rechtliche Regelung auf Bundesebene erfuhr das Abfallrecht durch 

den Erlass des Abfallbeseitigungsgesetzes vom 7. Juni 1972. Dessen Schwerpunkt lag 

zunächst in der schlichte Gefahrenabwehr im Sinne des Abfallordnungsrechts.58 Mit 

dem Abfallgesetz vom 27. August 1986 wurde das alte Abfallrecht nach drei Novellen 

und beruhend auf neuen Erkenntnissen aufgehoben. Hinsichtlich der Abfallvermeidung 

und Entsorgung wurden diesbezüglich notwendige Vermeidungs- und Verwertungs-

pflichten ergänzt.59 

Die Einführung der europäischen ARRL bedeutete für die Mitgliedstaaten, die neuen 

verbindlichen Zielsetzungen, die die EU auf diesem Wege festlegte, verpflichtend um-

setzen zu müssen. Als Folge der RL 2008/98/EG erließ der deutsche Gesetzgeber das 

„Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen 

Bewirtschaftung von Abfällen“. Dieses aktuelle Kreislaufwirtschaftsgesetz legt die zent-

rale Vorschrift der im Abfallrecht fundierten Kreislaufwirtschaft auf nationaler Ebene 

dar. Mit Erlass vom  01. Juni 2012 trat die Vorschrift in die Fußstapfen des bis dahin 

geltenden Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, welches am 07. Oktober 1996 Geset-

zeskraft erlangte.  

Hintergedanke des damaligen Gesetzgebers beim Erlass des Krw-/ AbfG bestand da-

rin, die Erreichung des Ziels der Abfallvermeidung voranzureiben. Anders als zuvor 

besteht die Devise des Abfallrechts nun nicht mehr in der Gefahrenabwehr, sondern in 

der bevorzugten Verwertung, bevor der Abfall beseitigt wird. Geprägt von abfallrah-

menrechtlichen Vorgaben der EU stellte diese Regelung den ersten Schritt dar, die 

Wegwerfmentalität zu einem nachhaltigeren und umweltschonenden Denken und Han-

deln zu verändern und die moderne Kreislaufwirtschaft in Deutschland zu etablieren60.  

Das heutige KrWG setzt europäisches Abfallrecht als nationales Recht um und führt, 

basierend auf dem Krw- / AbfG, unter anderem zusätzliche Begriffsbestimmungen ein. 
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Der Gesetzgeber stellt dabei die Kreislaufwirtschaft in den Vordergrund, um die natürli-

che Ressourcenschonung stetig zu fördern sowie „den Schutz von Mensch und Um-

welt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen sicherzustellen“61.  

Die Begriffsbestimmung von „Abfall“ des KrWG gleicht sich der Definition der ARRL an. 

Dabei versteht man unter Abfall nach § 3 Abs. 1 KrWG „alle Stoffe oder Gegenstände, 

derer sich ihr Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss.“ Laut Gesetz 

muss der Besitzer, zu dem jede natürliche und juristische Person zählt, der die tatsäch-

liche Sachherrschaft über Abfälle hat62, einen der drei Tatbestände erfüllen.  

 

Im deutschen Abfallrecht unterscheidet man zwischen Maßnahmen, welche getroffen 

werden, bevor Abfall durch verschiedene Prozesse entstanden ist (ex ante) und Tätig-

keiten, die bei bereits entstandenem Abfall vorgesehen sind (ex post).63 Vergleichend 

mit Art. 4 Abs. 1 ARRL besteht die fünfstufige Abfallhierarchie der Kreislaufwirtschaft 

nach § 6 Abs. 1 KrWG in erster Linie darin, Abfälle zu vermeiden, bevor sie, insofern 

es die stoffliche Zusammensetzung zulässt, verwertet und als „ultimo ratio“ beseitigt 

werden.  

Im Rahmen der Abfallbewirtschaftung und des ordnungsgemäßen Umgangs mit Plas-

tikmüll wird eine ex post Betrachtung vorgenommen, bei der, der deutsche Gesetzge-

ber, den Erzeuger und Besitzer entstandenen Abfalls an die Verwertung und nachran-

gigen Beseitigung bindet64. Die Verwertung erfährt im Rahmen der Abfallhierarchie 

eine weitere Differenzierung in die Verwertungsarten der Vorbereitung zum Wieder-

verwenden, dem Recyceln und die Verwertung in sonstiger Weise.  

Speziell der Umgang mit in Verkehr gebrachtem Plastik auf nationaler Ebene beruht 

auf dem sogenannten „dualen System“, zu dem verschiedene Sammel- und Entsor-

gungssysteme zählen. Das System entstand aus der damaligen Verpackungsverord-

nung, welche erstmalig Hersteller und Händler zur Entsorgung ihrer Verpackungen 

verpflichtete. Die Verwertung fällt zusammen mit der Beseitigung unter die Abfallent-

sorgung nach § 3 Abs. 22 KrWG. Der Prozess der Abfallentsorgung durch das duale 

System am Beispiel des Plastikmülls in Form von leichten Einwegkunststoffverpackun-

gen und -produkten erfüllt dabei die Anforderungen der Abfallbewirtschaftung nach      

§ 3 Abs. 14 KrWG. 

Über die Zeit hat sich das vom Unternehmen „Der Grüne Punkt – Duales System 

Deutschland GmbH“ 1990 eingeführte System für die Rücknahme von Privathaushal-

ten gebrauchten Verpackungsmaterialien, als das in Deutschland wohl bekannteste 

duale System, im Vergleich zu später gegründeten Rücknahmesystemen, durchge-
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setzt. Alle Verpackungen, die mit dem Finanzierungszeichen „Grüner Punkt“ versehen 

sind, werden von dem DSD durch die Bereitstellung der gelben Tonne oder des gelben 

Sacks zurückgenommen. Die Idee hinter dem „Grünen Punkt“ ist, die Verpackungsher-

steller, nachdem sie ihre Verpackungen in Verkehr gebracht haben, von der Verwer-

tung und Beseitigung dieser zu entlasten und dennoch sicherzustellen, dass sie den 

Pflichten aus § 7 Abs. 2 KrWG nachkommen. Durch einen Vertragsabschluss der Her-

steller und des DSDs dürfen diese Plastikverpackungen mit einem grünen Punkt ver-

sehen werden. Folglich kümmert sich das DSD durch Zusammenarbeit mit verschiede-

nen Entsorgungspartnern um die Sammlung, Sortierung und Aufbereitung bezie-

hungsweise Verwertung der für die gelbe Tonne oder den gelben Sack vorgesehenen 

Leichtverpackungen aus Kunststoff. Mit der fünften Abänderung der VerpackV im Jahr 

2009 ist diese Kennzeichnungsbefugnis allerdings hinfällig, da alle Verkaufsverpa-

ckungen, egal ob aus Papier, Glas oder Kunststoff, durch die Regelung des dualen 

System gesammelt und verwertet werden.65 Die Bereitstellung des Plastikmülls nach   

§ 3 Abs. 14 i. V. m. § 17 Abs. 1 KrWG erfolgt durch den Endverbraucher in der gelben 

Tonne oder dem gelben Sack, um anschließend von den Entsorgungsträgern einge-

sammelt zu werden. Die Regelung nach § 17 Abs. 1 KrWG stellt eine Ausnahme zu § 7 

Abs. 2 KrWG dar, wodurch „Erzeuger oder Besitzer von Abfällen aus privaten Haushal-

tungen verpflichtet [sind], diese Abfälle den nach Landesrecht zur Entsorgung ver-

pflichteten juristischen Personen […] zu überlassen“. Seit 2015 hat jeder deutsche 

Haushalt seinen Kunststoffmüll getrennt zu sammeln66. Der Plastikmüll wird zur Be-

handlung in Sortierungsanlagen befördert. Die Verbraucherpflicht, nicht vermeidbare 

Kunststoffverpackungen, vorzusortieren und ordnungsgemäß zu entsorgen, dient hier-

bei der Verringerung des Sortierungsaufwandes.  

Wiederverwendbare und recyclingfähige Kunststoffe werden von den nicht verwertba-

ren Stoffen getrennt. Kunststoffabfälle sollen zunehmend zurückgewonnen werden, um 

sie, im Sinne der Kreislaufwirtschaft, so oft es geht einsetzen zu können und dem Res-

sourcenverbrauch, durch die stetige Neuproduktion von Plastik, entgegenzuwirken. Die 

Rückgewinnung erfolgt in Form der Verwertung nach § 3 Abs. 21 ff KrWG. Die Verwer-

tungshierarchie sieht die Vorbereitung zum Wiederverwenden über dem Recycling und 

anderer Verwertungsmöglichkeiten. Das Beispiel der Einführung eines Pfandsystems 

für Mehr- und Einwegpfandflaschen zeigt die vorhandene Möglichkeit der Wiederver-

wendung von Mehrwegflaschen durch eine Aufbereitung in Form von Reinigung und 

Reparatur sowie die ebenso mögliche stoffliche Verwertung von Einwegpfandflaschen 

auf.  
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Mit Bestimmungen der ARRL bewegte sich der Trend im Umgang mit Abfall zuneh-

mend zur Abfallverwertung hin, wobei besonders die Maßnahme des Recyclings an 

Beachtung gewann67. § 3 Abs. 25 KrWG benennt mit Recycling „jedes Verwertungsver-

fahren, durch das Abfälle zu Erzeugnissen, Materialien oder Stoffen entweder für den 

ursprünglichen Zweck oder für andere Zwecke aufbereitet werden.“ Nachdem der 

Kunststoffabfall der Haushalte in Anlagen gebracht wurde, wird er dort einer besonde-

ren Sortierung unterzogen. Stofflich verwertbare Kunststoffe wie Plastiktüten, Folien 

oder Plastikbecher werden im Zuge des Prozesses eingeschmolzen, in ihre Ausgangs-

form gebracht und stehen folglich für die erneute Herstellung von Plastikprodukten zur 

Verfügung. Mit dieser Methode umgeht man die Produktion zuvor noch nicht genutzten 

Kunststoffes und reduziert Ressourcenverbrauch.68   

In die dritte Sparte der Verwertungsrangfolge fällt die sonstige Verwertung, welche 

häufig auch als energetische Verwertung bezeichnet wird. Kunststoffabfälle, die nicht 

vermieden oder stofflich verwertet werden können, dienen aufgrund ihrer energieeffi-

zienten Polymerverbindungen69 ersatzweise als Brennstoff zur Energie- und Wärme-

versorgung oder werden für die Verfüllung verwendet. Um diesen Prozess von der 

thermischen Behandlung von Abfällen zur Beseitigung abzugrenzen, ist bei der ener-

getischen Verwertung darauf zu achten, dass die verbrauchte Energie bei der Ver-

brennung, die dabei entstehende Energie nicht übersteigt, und dass diese entstandene 

Energie ausschließlich für die Wärme- und Stromerzeugung genutzt wird.70  

Können Abfälle wiederrum nicht verwertet werden, endet der Abfallentsorgungsprozess 

in der Beseitigung durch standardisierte Anlagen, wo sie auf Deponien abgelagert oder 

durch Verbrennung beziehungsweise thermischen Verwertung vernichtet werden.71 

 

Wie bereits erwähnt hat die Abfallvermeidung sowohl in der Kreislaufwirtschaft der EU 

als auch im deutschen Kreislaufwirtschaftsgesetz höchste Priorität. Die Kunststoffin-

dustrie mit ihren zahlreichen verschiedenen Fabrikaten mit unterschiedlichsten Eigen-

schaften und Verwendungsmöglichkeiten stellt ein Zeichen des Wohlstandes dar. Zu-

gleich werden durch den häufig einmaligen Gebrauch von Verpackungsmaterial, Res-

sourcen wie Erdöl oder Erdgas verschwendet und zunehmend dezimiert. Die optimale 

Lösung zur Schonung der Ressourcen und Aufrechterhaltung des Wohlstandes be-

steht darin, Kunststoffabfälle zu vermeiden. Gemäß § 3 Abs. 20 KrWG sieht das Ge-

setz demnach die Umsetzung „jede[r] Maßnahme [vor], die ergriffen wird, bevor ein 

Stoff, Material oder Erzeugnis zu Abfall geworden ist, und dazu dient, die Abfallmenge, 
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die schädlichen Auswirkungen des Abfalls auf Mensch und Umwelt oder den Gehalt an 

schädlichen Stoffen in Materialien und Erzeugnissen zu verringern.“ Das KrWG zählt 

diesbezüglich beispielhafte Maßnahmen, wie die „anlageninterne Kreislaufführung von 

Stoffen, die abfallarme Produktgestaltung oder die Nutzung von Mehrwegverpackun-

gen“ auf. Mit steigender Relevanz der Abfallvermeidung  besonders im Zuge der 

Kunststoffproblematik, wurden die Mitgliedstaaten zur Erarbeitung eines Abfallvermei-

dungsprogrammes verpflichtet72. Deutschland begegnete dieser unionsrechtlichen 

Verpflichtung mit dem am 31. Juli 2013 verabschiedeten Abfallvermeidungspro-

gramm73 des Bundes. Das Programm beinhaltet dementsprechende Ziele, Maßnah-

men und Instrumente des Bundes, Landes und der Kommunen um Abfall zu vermei-

den, Auswirkungen auf die Umwelt und uns Menschen zu verringern und vor allem in 

der Produktion von Verpackungen ressourcensparend und abfallvermeidend vorzuge-

hen. 

 

3.2.2 Der 5-Punkte-Plan für weniger Plastik und mehr Recycling 

„Raus aus der Wegwerfgesellschaft“74 – dieses Ziel soll durch den zum Jahresende 

2018 veröffentlichten „5-Punkte-Plan für weniger Plastik und mehr Recycling“ erreicht 

werden. Der Plan wird von der Kampagne „Nein zur Wegwerfgesellschaft“75 einge-

rahmt und beinhaltet neben gesetzlichen und freiwilligen Handlungen und Instrumenten 

auch alternative Optionen, um den Plastikgebrauch zu umgehen. "Mit diesen Maß-

nahmen leiten wir eine Trendwende im Umgang mit Plastik ein. Wir produzieren in un-

serer Konsum- und Wegwerfgesellschaft bislang viel zu viel Plastik. Und auch, wenn 

wir das gar nicht wollen, exportieren wir diese Konsummuster in die Schwellen- und 

Entwicklungsländer, mit gravierenden Folgen für die Meeresumwelt. Ich will, dass wir 

Lösungen exportieren: technische Lösungen fürs Sammeln und Recyceln, aber auch 

Alltagslösungen für ein Leben mit weniger überflüssigem Plastik", so Umweltministerin 

Schulze76. Der Plan des BMU orientiert sich dabei gezielt an der europäischen Kunst-

stoffstrategie aus dem Jahr 2018 und setzt seine Schwerpunkte unter anderem auf die 

Vermeidung unnötiger Verpackungen und dem Verbot von Einwegplastikprodukten bis 

2021 sowie von Mikroplastik in Kosmetika bis spätestens 2020.  

Bezüglich der Vermeidung unnötiger Einwegverpackungen appelliert das BMU an die 

Verbraucher, vermehrt auf Wasser aus der Leitung, abgefüllt in wiederverwendbaren 
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Flaschen, zurückzugreifen anstatt schwere Wasserkästen und Sechserpacks zu tra-

gen. Leitungswasser gilt in Deutschland als „gesunde[s], preiswerte[s] und völlig ver-

packungsfreie[s] Lebensmittel“77 mit der weitreichendsten Verfügbarkeit und umfas-

sendsten Qualitätsüberwachung. Zur Durchsetzung dieser Idee sieht das BMU vor, 

Trinkwasser aus der Leitung an nahezu allen öffentlichen Plätzen und Einrichtungen, 

zum Abfüllen in Mehrwegflaschen, bereitzustellen.  

Weitere Erfolge zur Vermeidung von Kunststoffabfällen und die daraus resultierende 

Verringerung derartiger Abfälle sollen durch die Ausbreitung weiterer Maßnahmen in 

Gesprächen erzielt werden. Mit der Vereinbarung zwischen dem BMU und dem Han-

delsverband Deutschland, Kunststofftragetaschen künftig nur noch kostenpflichtig an-

zubieten und somit eine Reduzierung des Plastiktütenverbrauchs zu erreichen, wurden 

bereits im Jahr 2016 Verhandlungen geführt. Der Plan sieht allerdings weitere Ver-

handlungen und Gespräche zum Thema unnötiger Plastikverpackungen in der 

Frischeabteilung bei Obst und Gemüse sowie Wurst oder Käse mit dem Sektor des 

Einzelhandels vor, um ein vermehrtes Umdenken und freiwillige Selbstverpflichtungen 

der Unternehmen zu bewirken.  

Mit der Einführung kostenpflichtiger Plastiktüten kam Deutschland ersten unionsrechtli-

chen Vorgaben nach. Mit dem BMU-Plan soll gleichzeitig die europäische Richtlinie 

zum Verbot bestimmter Einwegkunststoffartikel angegangen und entsprechend in 

Deutschland bis 2021 umgesetzt werden. Demnach gilt ab 2021 unter anderem das 

Verbot von den unter Punkt 3.1 genannten Kunststoffartikeln auch in Deutschland.   

Der Trend soll sich weiterhin in Richtung Mehrwegverpackungen, umweltfreundlicher 

Verpackungsgestaltung sowie einer Kreislaufwirtschaft mit qualitativerem Recycling 

bewegen78.  

Darüber hinaus setzt sich Deutschland in den G7 und G20 verstärkt für die Bereiche 

der Vermeidung von Meeresverschmutzung durch Plastik und den ressourceneffizien-

ten Einsatz von Kunststoffen ein und stellt sich mit dem 5-Punkte-Plan zunehmend 

größeren technischen Herausforderungen. Um dem Ausmaß der Plastikflut in den 

Meeren entgegenzuwirken und eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung in den be-

troffenen Ländern aufzubauen, plant das BMU die Bereitstellung von 50 Millionen Euro 

aus Energie- und Klimafonds der Bundesregierung, um den notwendigen Export ent-

sprechender Technik zu ermöglichen79. Dabei versucht Deutschland auch auf interna-

tionale Ebene gegen den Kunststoffwahnsinn im Meer und an Land vorzugehen und 
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andere Staaten wie Indien und Vietnam bei der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung 

und -vermeidung zu unterstützen80. 

 

3.2.3 Das Neue Verpackungsgesetz vom 01. Januar 2019 

Das Verpackungsgesetz in seiner aktuellen Ausgestaltung löste mit seinem Inkrafttre-

ten am 01. Januar 2019 die Verpackungsverordnung ab. Diese 1991 erlassene Ver-

ordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen stellte die 

Antwort des deutschen Gesetzgebers auf die Verpflichtung der Mitgliedstaaten in     

Art. 22 Abs. 1 der RL 94/62/EG dar und wurde entsprechend Ende 1994 an die Vorga-

ben der VARL angepasst.  

Mit der VerpackV wurde sich erstmals speziell mit Verpackungen auseinandergesetzt 

und entsprechende Maßnahmen zur Verringerung von Verpackungsabfällen ergriffen. 

Zudem wurde dadurch eine Trendwende bezüglich der Wegwerfgesellschaft bewirkt. 

Mit zunehmenden Erkenntnissen und wachsendem Bewusstsein der Kunststoffproble-

matik insbesondere durch Verpackungsabfälle wurde neben unionsrechtlichen Verän-

derungen in Form der RL (EU) 2018/852 auch das deutsche Recht durch das heutige 

Verpackungsgesetz angepasst. „Das neue Verpackungsgesetz mit den neuen Recyc-

lingquoten ist ein wichtiger Fortschritt für die Umwelt. Das Gesetz wird helfen, mehr 

wertvolle Ressourcen im Kreislauf zu führen. Zusätzlich gibt es finanzielle Anreize für 

Hersteller, Verpackungen recyclinggerechter und ressourcenschonender zu gestalten 

und bei der Produktion verstärkt Rezyklate einzusetzen“, so Präsidentin des Umwelt-

bundeamtes Maria Krautzberger.81  

Ziel des Gesetzes ist es, Umweltbeeinträchtigungen durch Verpackungsabfälle zu ver-

ringern und nach Möglichkeit sogar zu vermeiden. Schwerpunkte liegen dabei in erster 

Linie in der Vermeidung des Verpackungsmülls, sowie dessen Vorbereitung zur Wie-

derverwendung oder Zuführung zum Recycling, sollte eine komplette Vermeidung sei-

ner Entstehung nicht möglich sein.82 Das Gesetz orientiert sich dabei - neben der Ab-

fallhierarchie nach § 6 KrWG und den entsprechenden Begriffsbestimmungen nach § 3 

KrWG - auch an der Produktverantwortung gemäß § 23 KrWG. Darin heißt es, „wer 

Erzeugnisse entwickelt, herstellt, be- oder verarbeitet oder vertreibt, trägt zur Erfüllung 

der Ziele der Kreislaufwirtschaft die Produktverantwortung.“ Das VerpackG richtet sich 

an Händler und Hersteller, das heißt an alle Unternehmen, Vertreiber oder Onlinehänd-

ler, die ihre Produkte insbesondere in Kunststoff verpacken, der erstmalig für einen 

gewerblichen Zweck in Verkehr gebracht und anschließend bei den Endverbrauchern 
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als Abfall in der gelben Tonne entsorgt wird. In Bezug auf das Thema dieser Arbeit 

fallen unter die Verkaufsverpackungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. der Anlage 1 Nr. 1 

lit. b  zu § 3 Abs. 1 KrWG Einwegartikel aus Kunststoff, welche beispielsweise für den 

Verkauf vorgesehen sind. Darüber hinaus umfasst das Gesetz auch Verpackungen aus 

Papier, Glas sowie Metall und Holz. 

 

Das VerpackG leistet mit der Durchführung des „5-Punkte-Plans des Bundesumwelt-

ministeriums für weniger Plastik und mehr Recycling“ sowie der Kampagne „Nein zur 

Wegwerfgesellschaft“ einen erheblichen Beitrag zur Umsetzung der hier diskutierten 

Ziele. Neben der Initiative, den Verkauf von Mehrwegprodukten zu stärken, indem bei-

spielsweise kenntlich gemacht wird, ob es sich in den Supermarktregalen um Ein- oder 

Mehrwegflaschen handelt, sollen die Produkte und Verpackungen ressourcenfreundli-

cher gestaltet und auch die Recyclingquote und der Einsatz von Rezyklaten deutlich 

erhöht werden. Um zukünftig weiterhin Verpackungen in Umlauf bringen zu dürfen, 

müssen sich Hersteller gemäß § 9 VerpackG neuerdings einer Registrierungspflicht in 

dem modernen Verpackungsregister LUCID83 unterziehen. Mit dieser Anmeldung soll 

jeder Hersteller gleichberechtigt zur Abdeckung der anfallenden Kosten für die Entsor-

gung der jeweiligen Verpackungen herangezogen werden. Damit schafft der Gesetz-

geber eine Art Kontrollmechanismus, um beispielsweise den Onlinehandel, dessen 

Verpackungsmüll ebenfalls durch das duale System behandelt und entsorgt wird, am 

daraus resultierenden Aufwand zu beteiligen. Gleichzeitig kommt durch die Anmeldung 

der Produktverantwortung nach § 23 KrWG Beachtung zuteil. Es wird auch auf finanzi-

elle Anreize gesetzt: die Höhe der Beteiligungsentgelte, die die Hersteller für die exter-

ne Entsorgung durch die Rücknahmesysteme zu zahlen haben, werden nach ökologi-

schen Faktoren wie der Recyclingfähigkeit und Zusammensetzung der Verpackungen 

und Produkte berechnet. Es ist diesbezüglich vorgesehen, dass „[…] für Verpackun-

gen, die sich besser als bisher recyceln lassen und die Kunststoff-Rezyklate (das sind 

Rohstoffe, die durch Recycling gewonnen werden) enthalten, geringere Lizenzentgelte 

zu entrichten sind.“84 Der stofflichen Verwertung wird damit eine zunehmend wichtigere 

Rolle zugeschrieben. Der Anteil der Wertstoffe durch aufbereitete Verpackungsabfällen 

soll sich im Vergleich zur Durchsetzung vorheriger Regelungen deutlich erhöhen. Die 

Quote recycelter Kunststoffverpackungen im dualen System, soll bis 2022 von 36 Pro-

zent auf 63 Prozent ansteigen. Der Weg des modernen Plastikdenkens bleibt derselbe: 

Nicht notwendige Verpackungen sollen in erster Linie vermieden, der Einsatz wieder-

verwendbarer Mehrwegverpackungen soll gesteigert werden und Einwegverpackun-
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gen, die unvermeidbar sind, sollten Rezyklate enthalten und recycelbar sein. Mehr Re-

cycling bedeutet gleichzeitig den Willen und den Fokus der Bevölkerung  im Rahmen 

des dualen Systems auf eine bessere Abfalltrennung und -sammlung im gelben Sack 

und der gelben Tonne zu lenken. Produkte können so zukünftig besser sortiert und 

hochwertiger recycelt werden. So schreibt das Gesetz den dualen Systemen diesbe-

züglich vor, Verbraucher über die ordnungsgemäße Trennung von Verpackung zu in-

formieren.  

Darüber hinaus will das BMU mit der Rezyklatinitiative die Nachfrage nach den aus 

dem Recyclingprozess gewonnenen Sekundärrohstoffen für die Herstellung neuer 

Produkte steigern. Die Gewinnung von Sekundärrohstoffen ist im Vergleich zu den 

Primärrohstoffen mit größerem Aufwand, geringerer Qualität und höheren Kosten ver-

bunden. So verwenden Hersteller bei der Produktion neuer Kunststoffartikel wie Plas-

tiktüten, Plastikgeschirr oder Joghurtbecher, um Kosten zu sparen, Rohstoffe wie Erdöl 

anstelle von Rezyklaten. Das bedeutet für Hersteller und Verbraucher eine Preissteige-

rung oder Gewinneinbuße. Um zum Umdenken zu bewegen, setzt das BMU abermals 

auf den Dialog mit Herstellern, Händlern und Recyclern um „die Qualität und die Ak-

zeptanz von Rezyklaten zu steigern“85. Auch die dualen Systeme stellen hochwertige 

Sekundärrohstoffe nach dem Recyclingprozess bereit. Sie setzen auch zukünftig alles 

daran die Qualität der Sekundärrohstoffe zu steigern, die Kunststoffaufbereitung weiter 

zu entwickeln und die Nachhaltigkeitsziele stetig zu erfüllen. 

 

3.3 Wirksamkeit des bisherigen Rechtsrahmens zu Vermeidung von       
Plastikmüll 

Wurde der polymere Werkstoff einst noch als Wundermittel gefeiert, wird er in den letz-

ten Jahren zunehmend mit negativen Schlagzeilen in Verbindung gebracht. Auch die 

deutschen Politiker stellen sich vermehrt die Frage, wie gegen die Plastikflut und den 

damit einhergehenden Problemen effektiv vorgegangen werden kann.  

Unter Berücksichtigung der Abfallhierarchie nach § 6 KrWG konzentrierte man sich in 

Deutschland im Zuge der Kreislaufwirtschaft bislang verstärkt auf die Abfallentsorgung, 

das heißt, auf die Verwertung und Beseitigung angefallenen Plastikmülls. Mit der Ent-

wicklung des AbfG von 1986 etablierte sich im Jahr 1990 das Duale System in 

Deutschland, das insbesondere den Umgang und die Entsorgung von haushaltsnahem 

leichtem Kunststoffverpackungsmüll erleichtert. Durch die Vorsortierung, Bereitstellung 

und Abholung des Abfalls, der dann in Recyclinganlagen in Wertstofffragemente für die 

Wiederverwendung, das Recycling oder die thermische Verwertung geordnet und vor-

bereitet wird, gilt Deutschland auch als Recyclingweltmeister in Europa. Einige Zeit 
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später - im Jahr 2003 - wurde die Pfandpflicht für zunächst Einweg- und anschließend 

Mehrweggetränkeflaschen eingeführt, welche Händler zur Rücknahme ihrer in Umlauf 

gebrachten Plastik- sowie Glasflaschen verpflichtete. Es scheint als hätte Deutschland 

den Dreh im Umgang mit Plastikmüll raus.  

Doch der Schein trügt. Beträgt das Aufkommen von Verpackungsabfall pro Kopf im 

Jahr 2016 noch 220,5 Kilogramm, ist es im Vergleich dazu ein Jahr darauf bereits eine 

Menge von 226,5 Kilogramm, wobei der Anteil des Kunststoffmülls 38,5 Kilogramm 

beträgt. Es ist ein Anstieg von 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen86. In 

der EU liegt der Durchschnitt im Jahr 2015 bei rund 167 Kilogramm pro Person. 

Anstatt als Recyclingweltmeister bezeichnet zu werden zu können, besetzt Deutsch-

land als größter Verpackungsmüllerzeuger den letzten Platz im Recycling-Wettkampf 

der EU. Den Ruf als Land mit der besten Recyclingquote verdankt Deutschland einzig 

und allein der Interpretation des Begriffes Recycling. Die Quote gibt wieder, wie viel 

Abfall bei den Recyclinganlagen angeliefert wird. Diese haben allerdings nicht nur die 

Aufgabe zu recyceln sondern darüber hinaus auch, nicht wiederverwendbares Material 

energetisch zu verwerten. Die dualen Systeme sorgen dafür, dass die Abfälle in spezi-

elle Anlagen verfrachtet werden, um dem Müllaufkommen entgegenzuwirken. Im Jahr 

2016 betrug die Recyclingquote 45 Prozent. Betrachtet man das Vorhaben des Bundes 

bis 2022, die Quote von aktuell 36 Prozent auf 63 Prozent zu erhöhen, könnte die Um-

setzung dessen für Deutschland eine große Herausforderung darstellen. Von den 45 

Prozent des angelieferten Kunststoffmülls werden nur 15,6 Prozent stofflich verwertet 

und stehen folglich als Rezyklat für neue Kunststoffproduktionen zur Verfügung. Der 

Rest wird entweder energetisch verbrannt oder in Länder wie Malaysia oder Vietnam 

verschifft87 und ist demnach kein Teil der (deutschen) Kreislaufwirtschaft mehr.88 

Abbildung 3.3-1: Die Beseitigung des Plastikmülls in Deutschland im Jahr 201789
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Gemäß § 3 Abs. 19 KrWG definiert sich die Kreislaufwirtschaft durch die Vermeidung 

sowie die Verwertung von Abfällen. Konkrete Maßnahmen bezüglich der Präferenz des 

Abfallvermeidens nahm der deutsche Gesetzgeber bis zuletzt allerdings noch nicht vor. 

Erst durch unionsrechtliche Vorgaben wurden erste Schritte unternommen, die die 

Kreislaufwirtschaft auch hinsichtlich des Vermeidens stärken und den Wortlaut des 

Gesetzes praktisch umzusetzen. So erarbeitete der Bund unter der Mitwirkung der 

Bundesländer im Jahr 2013 ein Abfallvermeidungsprogramm, um insbesondere der 

ressourcensparenden und abfallvermeidenden Produktion von Verpackungen nachzu-

kommen. Bei dem Programm handelt es sich konkret um eine Empfehlungen bestimm-

ter abfallvermeidender Instrumente und Maßnahmen. Zudem trugen Vereinbarungen 

des BMU mit dem HDE im Jahr 2016 über die Verringerung von Kunststofftrageta-

schen dazu bei, dass der pro Kopf Verbrauch um zwei Drittel gesenkt werden konnte.  

Darüber hinaus wurden weitere positive Entwicklungen verzeichnet. Viele Unterneh-

men haben den Hilferuf bereits verstanden und tragen zu Vermeidung überflüssiger 

Verpackungen bei. Sowohl die Vereinbarung als auch die Empfehlungen des Pro-

gramms weisen aber einen unverbindlichen Charakter auf. So sind nur diejenigen Un-

ternehmen und Hersteller verpflichtet, für Plastiktüten ein Entgelt zu erheben, die sich 

an der Vereinbarung freiwillig beteiligt haben. Es zeigt sich, dass aktuell in der deut-

schen abfallrechtlichen Ordnung keinerlei verpflichtende und verbindliche Regelungen 

existieren, die dafür sorgen, das Problem unnötigen Einwegplastiks konsequent an der 

Wurzel zu packen und dieses von Grund auf zu vermeiden. 

„Der beste Abfall ist der, der gar nicht erst entsteht“90. Durch den im November 2018 

vorgelegten 5-Punkte-Plan für weniger Plastik und mehr Recycling und das neue Ver-

packungsgesetz vom 01. Januar 2019 sollen wirksame Schritte in die richtige Richtung 

gegangen werden. Neben höheren Recyclingquoten und umweltfreundlicheren Verpa-

ckungsdesigns, sieht der BMU-Plan unter Berücksichtigung europarechtlicher Richtli-

nien auch die Vermeidung unnötiger Einwegplastikverpackungen vor.  

Länder wie Großbritannien und Frankreich haben sich bereits intensiver mit dem The-

ma auseinandergesetzt. Wohingegen Großbritannien das Verbot von Einwegkunststoff 

schrittweise angeht, wird in Frankreich bereits ab 2020 auf Einwegbesteck und -

geschirr verzichtet.  

Es zeigt sich, dass gerade Deutschland als Spitzenreiter im Verbrauch von Verpa-

ckungsabfall kaum einen Anreiz hat, dem Problem ernsthaft und konsequent entge-

genzuwirken. Bisherige Vorschläge und Maßnahmen Plastik zu vermeiden fanden ver-

stärkt auf freiwilliger Basis statt und haben nur kleine Erfolge hervorgebracht. Um Ver-

packungsmüll insbesondere aus Kunststoff ernsthaft entgegenzuwirken und zu mini-
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mieren müssen die Ziele des Plans ambitioniert realisiert und mit entsprechenden ge-

setzlichen Vorschriften und Verboten umgesetzt werden.  

 



 33 

4 Analyse des vorliegenden Gesetzentwurfs eines Ersten Ge-
setzes zur Änderung des Verpackungsgesetzes 

Trotz bestehender Regelungen und Maßnahmen zeigt sich an der jährlich steigenden 

Verpackungsabfallquote allerdings, dass der deutsche Gesetzgeber aktuell keine spür-

baren Erfolge in der Vermeidung von Kunststoffmüll bewirken konnte. Aus diesem 

Grund hat sich der Bund einer Änderung des Verpackungsgesetzes angenommen. Ziel 

des Gesetzesentwurfs eines ersten Gesetzes zur Änderung des Verpackungsgesetzes 

ist es, striktere Maßnahmen im Umgang mit Einwegplastik vorzunehmen und erstmals 

ein Verbot für das Inverkehrbringen von Plastikartikeln, insbesondere von Kunst-

stofftragetaschen, auszusprechen. Mit dem Gesetzentwurf kommt Deutschland der 

unionsrechtlichen Aufforderung gemäß Art. 4 Abs. 1a Unterabsatz 1 der RL 94/62/EG 

nach, den Verbrauch von Plastiktüten dieser Art dauerhaft zu reduzieren.  

 
4.1 Inhalt des Referentenentwurfs  

Die Beschlussfassung der ranghöchsten Gesetze in Deutschland erfolgt in Zusam-

menarbeit von Bundesrat und Bundestag. Das Gesetzgebungsverfahren wird nach  

Art. 76 GG mit dem sogenannten „Initiativrecht“, vorwiegend durch eine erste Geset-

zesvorlage von der Bundesregierung eingeleitet. Darüber hinaus eröffnet Art. 76 Abs. 1 

GG, dass entsprechende Entwürfe ebenso durch den Bundesrat sowie „aus der Mitte 

des Bundestages“ eingebracht werden können. Im vorliegenden Fall initiierte das BMU 

unter der Leitung der Bundesumweltministerin Svenja Schulze den Referentenentwurf 

eines ersten Gesetzes zur Änderung des Verpackungsgesetzes91. Das Verpackungs-

gesetz zielt im Allgemeinen auf die Verringerung und Vermeidung negativer Einflüsse 

des Verpackungsabfalls auf die Umwelt ab, in dem dieser vermieden, zumindest aber 

verwertet werden muss.  

Der Entwurf sieht dabei insbesondere eine Überarbeitung des § 5 VerpackG vor. Darin 

verbot der Gesetzgeber bislang nur das Inverkehrbringen von Verpackungen oder Ver-

packungsbestandteile, bei denen die Konzentration von Blei, Cadmium, Quecksilber 

und Chrom VI kumulativ den Wert von hundert Milligramm je Kilogramm überschreitet, 

mit Ausnahmen nach Satz zwei Nummern eins bis vier.  

Mit dem Entwurf des federführenden Ministeriums soll der gegenstandsbezogene Pa-

ragraph um ein weiteres Verbot ergänzt und diesbezüglich ein zweiter Absatz angefügt 

werden. Nach Art. 1 Nr. 1 lit. a der Änderung des Verpackungsgesetzes wird § 5 Ver-

packG unter der bisher geltenden Überschrift „Stoffbeschränkung“ zukünftig mit dem 

Titel „Beschränkungen des Inverkehrbringens“ bezeichnet. Aus dem bisherigen Wort-
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laut wird Absatz eins92. Diese Überarbeitungen stellen gemäß dem Referentenentwurf 

lediglich sogenannte redaktionelle Folgeänderung der neuen Regelung93 dar.  

Wesentlich am Entwurf beteiligt ist hingegen die Änderung nach Art. 1 Nr.1 lit. c, wel-

che künftig ein weiteres Verbot in Bezug auf das Inverkehrbringen von Verpackungen 

vorsieht. Gemäß Satz eins des angefügten zweiten Absatzes, ist es Letztvertreibern 

zukünftig untersagt Tragetaschen aus Kunststoff, welche für die Befüllung mit Waren in 

der Verkaufsstelle vorgesehen sind, in Umlauf zu bringen. Dabei beschränkt sich der 

Gesetzgeber auf Kunststofftragetaschen, mit oder ohne Tragegriff und mit einer Wand-

stärke zwischen 15 und 50 Mikrometern sowie biobasierten und bioabbaubaren Tüten 

aus Kartoffeln oder Mais.  

Gemäß § 3 Abs. 9 VerpackG versteht man unter der Bezeichnung des Inverkehrbrin-

gens jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe an Dritte im Geltungsbereich dieses 

Gesetzes mit dem Ziel des Vertriebs, des Verbrauchs oder der Verwendung.  

Im Einzelnen ist darauf zu achten, dass es sich bei den betreffenden Kunststofftrageta-

schen um Verpackungen im Sinne des § 3 VerpackG handelt und sie somit in den An-

wendungsbereich nach § 2 Abs. 1 VerpackG fallen. Damit nimmt der Gesetzgeber eine 

weitere Einschränkung vor. Das Verbot gilt demnach lediglich für solche leichten 

Kunststofftragetaschen, die die Voraussetzungen nach § 2 Abs. 1 i. V. m.  § 3 Abs. 1 

Nr. 1 lit. a VerpackG erfüllen. Serviceverpackungen stellen eine Unterkategorie der 

Verkaufsverpackungen dar, bei denen es sich um Erzeugnisse aus beliebigen Materia-

lien handelt, die dem Endverbraucher insbesondere zum Schutz von Waren sowie als 

Verkaufseinheit aus Ware und Verpackung angeboten werden. Serviceverpackungen, 

wie Plastiktüten werden beim Letztvertreiber befüllt, um die Übergabe von Produkten 

an den Endverbraucher beziehungsweise an den Kunden zu ermöglichen. Schlussfol-

gernd sind Kunststofftragetaschen dieser Art, die nicht für die Befüllung im Handel und 

als Verpackung für den Endverbraucher vorgesehen sind, sondern beispielsweise Ver-

treibern als eigenständiges Produkt von der Industrie zum Verkauf angeboten werden, 

nicht verboten.   

Mit der Vereinbarung zwischen dem BMU und dem HDE vom 26. April 2016, Kunst-

stofftragetaschen künftig nur noch kostenpflichtig anzubieten, konnte der pro Kopf Ver-

brauch von 68 Tüten im Jahr 2015 auf 20 Beutel im Jahr 2018 verringert werden94. 

Diese positive Entwicklung reicht dem BMU allerdings nicht aus. Mit der Vereinbarung 

allein stagniere der positive Verlauf früher oder später und es wäre demnach nicht zu 

erwarten, dass sich der Verbrauch auch künftig noch erheblich verringert. Die Geset-

zesinitiative zielt demnach darauf ab, die Nutzung leichter Kunststofftragetaschen in 
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Deutschland ambitioniert weiter zu senken. Anstatt freiwilliger Vereinbarungen, sollen 

strikte Verbote eine Reduzierung auf null bewirken. Die weitere Gesetzesbegründung 

des BMU orientiert sich in vielen Punkten verstärkt an Erwägungsgründen der europäi-

schen RL (EU) 2015/720 als Änderung zur RL 94/62/EG. So bezieht sich die Richtlinie 

in Punkt vier, ebenso wie der Entwurf, auf den Vergleich zu robusteren Tüten. Leichte 

Kunststofftragetaschen werden aufgrund ihres geringen Gewichts und der vorgesehe-

nen Nutzung als Erstverpackung sowie für den Transport von Einkäufen jeglicher Art, 

bereits nach wenigen Anwendungen entsorgt. Dies stelle eine ineffiziente Ressourcen-

nutzung dar. Werden die Tüten von den Endverbrauchern zudem nicht ordnungsge-

mäß weggeworfen und zur Wiederverwertung bereitgestellt, verursachen sie beson-

ders wegen ihrer langen Haltbarkeit erhebliche Beeinträchtigungen der Umwelt an 

Land sowie in den Gewässern95. Ferner beruft sich die Bundesregierung auf den 

Nachhaltigkeitsaspekt, welchen das Gesetz mit der Beschränkung des Inverkehrbrin-

gens leichter Kunststofftragetaschen, verfolgt. Dabei wird in der Gesetzesbegründung 

auf die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung und der beabsichtigten 

Erfüllung der dort genannten Ziele verwiesen.  

Halbsynthetische Bioplastiktüten aus Kartoffeln oder Mais wirken ähnlich umweltbeein-

trächtigend, wie synthetisch hergestellte Kunststofftüten. Sie befinden sich ebenso lan-

ge Zeit in der Umwelt, lassen sich nur sehr schlecht recyclen und die Pflanzen werden 

beim Anbau verstärkt mit Schädlingsbekämpfungsmitteln behandelt. 

 

Vergleichend zum überarbeiteten § 5 Abs. 1 S. 2 VerpackG wurde auch in § 5 Abs. 2 

S. 2 VerpackG ein Ausnahmetatbestand normiert. Vom Verbot ausgenommen sind 

hiernach die sogenannten sehr leichten Kunststofftragetaschen, mit einer Wandstärke 

unter 15 Mikrometer.  

Für die Abgrenzung und Definition der sehr leichten sowie der leichten Kunststofftrage-

taschen bedient sich der Gesetzgeber an bereits bestehender Begriffsbestimmungen 

des europäischen Parlaments aus Art. 3 Nr. 1 lit. c f. der RL 94/62/EG über Verpa-

ckungen und Verpackungsabfälle. Zur Kategorie der sehr leichten Kunststofftrageta-

schen gehören die sogenannten „Hemdchenbeutel“ bzw. „Knotenbeutel“, welche für 

die Verbraucher insbesondere in den Frischeabteilungen der Supermärkte eine kosten-

lose Verpackungsmöglichkeit für lose Lebensmittel wie Obst und Gemüse sowie ein 

hygienisches ansprechendes Transportmittel darstellen. Gestützt wird diese Ausnahme 

auf dem Erwägungsgrund 13 der RL (EU) 2015/720. Die Hemdchenbeutel könnten 

zum einen aufgrund der guten Hygienebedingungen, die durch ihre Nutzung geschaf-

fen werden und der damit einhergehenden Reduzierung der Lebensmittelverschwen-
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dung nicht verboten werden. Weiterhin argumentiert das BMU unter der Leitung der 

Bundesumweltministerin Schulze, dass es, im Gegensatz zu den unter das Verbot fal-

lenden Beuteln, für sehr leichte Kunststofftragetaschen keine umweltfreundlicheren 

Alternativen gäbe und Hersteller für die Verpackung loser Lebensmittel andere Mög-

lichkeiten, die einen erhöhten Plastikverbrauch mit sich brächten, nutzen würden. Dies 

würde wiederrum dem Ziel, mehr Plastik zu vermeiden entgegenwirken. Ferner ergreife 

der Handel bereits Maßnahmen auf die besonders leichten Tüten und Plastikverpa-

ckungen bei Obst und Gemüse zu verzichten und auf Alternativen zurückzugreifen.  

Es bedarf einer Trendwende hin zu Mehrwegtüten aus Kunststoff oder Polyester. "Die 

Zukunft ist nicht die Einweg-Papiertüte. Die Zukunft ist Mehrweg – und das ist gerade 

bei Tüten wirklich kein Problem. Eine Mehrweg-Tragetasche aus Plastik ist bereits 

nach drei Nutzungen umweltfreundlicher als eine Einweg-Plastiktüte“, so Schulze96. 

Demnach sind ebenso robuste, für die mehrfache Wiederverwendung vorgesehenen 

Plastiktüten mit einer Wandstärke über 50 Mikrometer vom Verbot ausgeschlossen und 

das Inverkehrbringen weiterhin erlaubt.  

 

Das Verbot richtet sich an Letztvertreiber. Gemäß § 3 Abs. 13 VerpackG handelt es 

sich dabei, um Vertreiber, welche Verpackungen an die Endverbraucher in Deutsch-

land abgeben, die die Waren wiederrum in der an ihn gelieferten Form nicht mehr ge-

werbsmäßig in Verkehr bringen97. Demnach sind Hersteller, die Plastiktüten in 

Deutschland für den ausländischen Markt produzieren, vom Verbot ausgenommen. 

Gleiches gilt für Vertreiber, die die Kunststoffbeutel für den Verkauf ins Ausland von 

Herstellern aus Deutschland abnehmen. Diese Ausnahmen sorgen dafür, dass die 

Wirtschaftskraft derjenigen, die nicht die Absicht haben, die betroffenen Tüten an deut-

sche Konsumenten zu bringen, nicht negativ vom Verbot eingeschränkt wird. Um der 

Erfüllung der Anforderung der vorrangigen Vermeidung zusätzlich entgegenzukommen 

sieht das BMU in diesem Zusammenhang einen weiteren Vorteil in der Gesetzesinitia-

tive.  

Art. 1 Nr. 2 – 4 des Entwurfs enthalten lediglich Anpassungen bisheriger Paragraphen 

und Anlagen des Verpackungsgesetzes, welche sich auf die ehemalige Ausgestaltung 

des § 5 VerpackG beziehen. Die Änderung nach Art. 1 Nr. 2 normiert nunmehr, dass 

ein Verstoß gegen die neue Vorschrift nach § 5 Abs. 2 VerpackG gleichwohl eine Ord-

nungswidrigkeit nach § 34 Abs. 1 Nr. 1 VerpackG darstellt und mit einem Bußgeld von 

bis zu 100.000 Euro98 geahndet werden kann.  
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Der zweite Artikel des Entwurfs regelt abschließend, wann das Gesetz in Kraft treten 

soll.  

 

Die Verbotsregelung stellt speziell für die betroffenen Wirtschaftssubjekte eine belas-

tende hoheitliche Maßnahme durch den deutschen Gesetzgeber dar. Im Zuge des Ge-

setzgebungsverfahrens muss das Gesetz, als Ausfluss des Rechtstaatsprinzips nach 

Art. 20 Abs. 3 GG, dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen. Ist das Vor-

haben sowohl geeignet, erforderlich als auch angemessen, erfüllt es das Prinzip der 

Verhältnismäßigkeit und verletzt folglich nicht die Berufs- und Eigentumsfreiheit nach     

Art. 12 Abs. 1 GG sowie Art. 14 Abs. 1 GG.  

Art. 12 Abs. 1 S. 2 GG enthält einen Schrankenvorbehalt und kann demnach im Wege 

einer Regelung begrenzt werden. Fraglich dabei ist, ob der Gesetzgeber mit dem be-

absichtigten Verbot einen legitimen Zweck verfolgt und dieser Zugriff auf die Berufs- 

und Eigentumsfreiheit verhältnismäßig ist. Durch die Maßnahme in Form des Erlasses 

eines Verbots bezweckt der Gesetzgeber in erster Linie die Verringerung des Plastiktü-

tenverbrauchs im Sinne des Umweltschutzes und darüber hinaus der Ressourcen-

schonung. Damit verfolge man einen „vernünftigen Grund des Allgemeinwohls“ und so 

ein legitimes Ziel. 

In seiner Gesetzesbegründung gibt das BMU an, dass das Verbot einen Eingriff in die  

Berufsfreiheit darstelle, indem es die Berufsausübung der Letztvertreiber beeinträchti-

ge. Zudem schränke es die Möglichkeiten der Nutzung leichter Kunststofftragetaschen 

für den o. g. Gebrauch ein und ist infolgedessen „auch als rechtfertigungsbedürftige 

Inhaltsbestimmung des Eigentums zu qualifizieren“99. Ungeachtet dessen stelle die 

Regelung aber keine Missachtung der Berufs- sowie Eigentumsfreiheit, der vom Verbot 

betroffenen Personen dar und gelte demnach als gerechtfertigt. Dies begründet das 

initiativergreifende Ministerium anhand der drei Voraussetzungen der Verhältnismäßig-

keit. Das gesetzliche Vorhaben des BMU müsste geeignet sein, um das verfolgte Ziel 

der Ressourcenschonung sowie des Umweltschutzes zu erreichen. Das Verbot bewir-

ke diesbezüglich eine Verringerung des Verbrauchs leichter Plastiktüten und mithin 

einen positiven Effekt auf die Umwelt. Die Maßnahme stellt damit ein wirkungsvolles 

Mittel zur Abfallvermeidung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 KrWG und insbesondere zur Redu-

zierung des Einwegplastikaufkommens dar. Dies geht zugleich mit der Erforderlichkeit 

einher. Das Verbot ist notwendig, wenn es sich unter allen geeigneten und potenziellen 

Maßnahmen, um das mildeste Mittel handelt und insbesondere die Betroffenen am 

wenigsten beeinträchtigt. Das BMU führt dazu aus, dass es sich bei der Vereinbarung 

mit dem HDE dem Grunde nach um ein milderes Mittel handle. Unter Betrachtung des 

                                                
99

 § 34 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 2 VerpackG.  



 38 

anzustrebenden Ziels bewirkt die freiwillige Beteiligung von Wirtschaftsteilnehmern an 

der Vereinbarung aber nicht den gewünschten Effekt einer weiteren erheblichen Redu-

zierung des Verbrauchs leichter Kunststofftragetaschen, den ein Verbot hervorrufen 

könnte. Solch ein Verbot eröffnet vielmehr die Forderung eines gänzlichen Verzichts 

auf Plastiktüten. Die freiwillige Selbstverpflichtung sorgt zwar durch die Erhebung eines 

Entgeltes auf Plastiktüten für eine Art Lenkungsfunktion, es gibt allerdings unabhängig 

von der Höhe des verhängten Entgelts immer Konsumenten, die eine gewisse Zah-

lungsbereitschaft aufweisen. Der verpflichtende Charakter des Gesetzes gewährleistet 

damit den Vorrang des Vermeidens indem künftig alle Letztvertreiber an die Regelung 

gebunden sind. Ferner muss die Maßnahme angemessen sein. Mit der Regelung darf 

den betroffenen Letztvertreibern nicht ein derartiger Nachteil erwachsen, der eindeutig 

außer Verhältnis zu der Schwere des Eingriffs in die Berufsfreiheit sowie der rechtferti-

gungsbedürftigen Inhaltsbestimmung des Eigentums steht. Das Verbot umfasst ledig-

lich leichte Kunststofftragetaschen sowie biobasierte und bioabbaubare Kunststofftra-

getaschen. Mit dem Hintergrund dieser Beschränkung ist es auch deswegen ange-

messen, weil es für die betreffenden leichten Kunststofftragetaschen entsprechende 

Alternativen aus anderen Materialien gibt, die die Händler stattdessen anbieten kön-

nen. Außerdem räumt der Gesetzgeber den Betroffenen in einer Frist von sechs Mona-

ten, bevor die Novelle des Verpackungsgesetzes in Kraft tritt, die Möglichkeit ein, 

Restbestände der gegenstandsbezogenen Tüten abzubauen und an die Endverbrau-

cher zu bringen. Demgegenüber erwachse den Wirtschaftsteilnehmer auch kein Erfül-

lungsaufwand durch das Angebot alternativer Verpackungen und Tragetaschen, da 

diese in der Herstellung und Anschaffung keine Mehrkosten verursachen. 

Darüber hinaus stellt auch die Vereinbarung zwischen dem BMU und dem HDE keinen 

Vertrauensschutz dar, welcher die Unangemessenheit der Regelung belegen würde. 

Hierzu wird in der Begründung des Referentenentwurfs ausgeführt, dass die Vereinba-

rung unter dem Vorbehalt weiterer Initiativen und Maßnahmen zur Reduzierung der 

Kunststofftragetüten, geschlossen wurde und ein schutzwürdiger Vertrauenstatbestand 

damit bereits ausgeschlossen sei. Die freiwillige Selbstverpflichtung zur entgeltlichen 

Abgabe leichter Tüten stellt im Vergleich zum Verbot eine ungleichwertig effektive und 

zielführende Maßnahme im Sinne des Vermeidens nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 KrWG dar. 

Mit dem gesetzlichen Verbot wird vielmehr eine Maßnahme nach § 3 Abs. 20 KrWG 

ergriffen, bevor die Kunststofftragetüten nach seltener Wiederverwendung zu Abfall 

werden. Das BMU sieht den Entwurf und die damit beabsichtigte vergleichbar strenge-

re Regelung aus den o. g. Gründen als notwendig und zielführend an.  
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4.2 Entwicklung des Referentenentwurfs im laufenden Gesetzgebungs-        
verfahren 

Der erarbeitete Referentenentwurf des BMU wurde im nächsten Schritt dem Bundes-

kabinett zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Die Bewilligung seitens der 

Minister sowie der Bundeskanzlerin Angela Merkel, erfolgte am 06. November 2019. 

Resultierend wurde lediglich die Begründung des Referentenentwurfs inhaltlich in eini-

gen Punkten ergänzt und angepasst, der Gesetzeswortlaut blieb unverändert. Nach 

der Überarbeitung und Annahme durch das Bundeskabinett trägt der Referentenent-

wurf folglich die Bezeichnung „Gesetzentwurf der Bundesregierung eines Ersten Ge-

setzes zur Änderung des Verpackungsgesetzes“.  

Der Regierungsentwurf wurde daraufhin an den Bundesrat weitergeleitet. Art. 76 Abs. 

2 S. 2 GG berechtigt diesen, als Interessenvertretung der Länder, nunmehr innerhalb 

einer sechswöchigen Frist, Position zum Entwurf zu beziehen und gegegenenfalls Än-

derungsvorschläge zu äußern. Die Bundesregierung hat im Rahmen der ersten Verfah-

rensstufe weiterhin die Möglichkeit die Meinung des Bundesrates mit entsprechenden 

Argumenten zu entkräften und bestehende Änderungen seitens des Bundesrates in 

den Entwurf einzuarbeiten. Vom Kabinett aus, sind alle bis dahin vorliegenden Doku-

mente an den Bundestag zur Beschlussfassung weiterzuleiten. 

Da sich das gegenstandsbezogene Gesetzesvorhaben gegenwärtig noch im laufenden 

Verfahren befindet und aktuell dem Bundestag zur Beratung und Beschlussfassung 

vorliegt, soll im Folgenden Bezug auf die Stellungnahme des Bundesrates sowie auf 

den weiteren Verlauf im Parlament genommen werden. 

 

4.2.1 Position des Bundesrates zum Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Der Bundesrat nahm die Berechtigung gemäß Art. 76 Abs. 2 S. 2 GG in seiner 984. 

Sitzung am 20. Dezember 2019 in Form einer umfassenden Stellungnahme zum Plas-

tiktütenverbot des BMU wahr. Im Folgenden sollen nur die wesentlichen Punkte der 

Stellungnahme betrachtet und näher erläutert werden.  

 

Die Stellungnahme setzt sich zunächst aus konkreten Äußerungen bezüglich Artikel 

eins der Änderung des Verpackungsgesetzes zusammen, bevor der Bundesrat eine 

allgemeine Position zum Entwurf bezieht.  

Hinsichtlich des Wortlautes des angefügten § 5 Abs. 2 VerpackG nimmt der Bundesrat 

lediglich auf Nummer eins seiner Stellungnahme Bezug. Danach erläutert dieser sinn-

gemäß, dass es sich bei der Bezeichnung „Kunststoff“, um einen unbestimmten 

Rechtsbegriff handelt. Der synthetisch hergestellte Werkstoff lässt sich in zahlreiche 

unterschiedliche Arten klassifizieren, was eine eindeutige Zuordnung der Plastikpro-
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dukte auf Anhieb erschwert. Aus diesem Grund wird die Bundesregierung aufgefordert 

zu prüfen, ob die Notwendigkeit bestehe, eine entsprechende Liste mit allen unter das 

Verbot fallenden Stoffen zu erstellen. Dies diene zum einen der besseren Handhabung 

für Letztvertreiber, die von der Regelung betroffen sind sowie der Sicherheit der 

Rechtsordnung, dass alle Händler von Kunststofftragetüten, unabhängig von deren Art, 

dem Verbot folgen.  

 

Ferner beabsichtigt der Bundesrat in seiner Stellungnahme wesentlich bedeutsamere 

Vorschläge. Anders als das federführende Ministerium, sieht der Bundesrat in seinem 

Änderungsvorschlag sowohl unter Nummer zwei als auch unter Nummer drei die Ein-

führung zweier Paragraphen vor.  

Im Zuge der Verhältnismäßigkeitsprüfung des Regierungsentwurfs, sprach sich die 

Bundesregierung bezüglich des Abbaus sowie des Abverkaufs der Restbestände leich-

ter Kunststofftragetüten, für eine Übergangsfrist von sechs Monaten aus. Nach den 

Meinungen der Länder und des Wirtschaftsausschusses100 ist diese Frist nicht ausrei-

chend. Der Bundesrat fordert vielmehr die Einführung des § 34 a VerpackG, welcher 

die Übergangsvorschrift zu § 5 Abs. 2 VerpackG darstellt101. Demnach soll es Letztver-

treibern künftig erlaubt sein, die gegenstandsbezogenen Tragetüten, nach Inkrafttreten 

der Novelle anstelle der vorgesehenen sechs Monate, erst nach zwölf Monaten zu ver-

brauchen. Diese Übergangsvorschrift nach § 34 a VerpackG regelt die Anpassung an 

die neue Rechtslage in Form des Verbots und gilt lediglich für den festgelegten Zeit-

raum von einem Jahr nach dem das Gesetz Gültigkeit erlangte. Dazu äußerte der 

Bundesrat in seiner Begründung, dass es laut Berichten der Wirtschaftsverbände zu-

folge, noch hohe Vorräte an Kunststofftragetaschen gäbe. Neben der Option restliche 

Bestände innerhalb des Zeitraums in verkehr zubringen, bestünde die Maßnahme der 

Vernichtung der Tüten. Laut Angaben des Bundesrates würde die Beseitigung lediglich 

zu ökologischen und ökonomischen Belastungen, insbesondere für kleine und mittel-

ständische Unternehmen führen und die ohnehin wirtschaftlich schwierige Lage am 

Markt weiter verschlechtern.  

Der Änderungsvorschlag umfasst neben der Übergangsvorschrift nach § 34 a Ver-

packG, zudem eine Neuregelung in § 34 b VerpackG. Dieser Paragraph trägt die 

Überschrift „Einziehung“ und stellt einen Bezug auf die Bußgeldvorschrift nach § 34 

Abs. 1 VerpackG dar. Verwirklicht der Letztvertreiber den Bußgeldtatbestand in dem er 

vorsätzlich oder fahrlässig leichte Kunststofftragetaschen entgegen der Vorschrift nach 

§ 5 Abs. 2 VerpackG, in Umlauf bringt, kann dieses Vergehen mit einem Bußgeld von 
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bis zu 100.000 Euro geahndet werden. Dem Bundesrat geht diese Maßnahme gegen 

rechtswidriges Verhalten allerdings nicht weit genug. Vor dem Hintergrund der Ver-

packV, in der die Möglichkeit einer solchen Einziehung von Gegenständen, bereits 

bestand102, wird in der Stellungnahme die Aufnahme einer entsprechenden Regelung 

im neuen Verpackungsgesetz gefordert. Die Neuregelung in § 34 b VerpackG stellt 

hierzu eine Nebenfolge im Bußgeldverfahren dar, welche die rechtmäßige Wegnahme 

von Gegenständen begründet, die der Ordnungswidrigkeit entsprechen und zur Bege-

hung oder Vorbereitung der Tat dienten oder vorgesehen waren103. Die Ermächtigung 

zum Erlass dieser Vorschrift findet sich in §§ 22, 23 OWiG. Die Einziehung von Ge-

genständen ist dementsprechend nur dann zulässig, wenn es im jeweiligen Gesetz 

ausdrücklich bestimmt ist. Die aktuelle Ausgestaltung des VerpackG sieht nur einen 

eigenen Bußgeldparagraphen vor. Die Ermächtigung Gegenstände wegzunehmen, wie 

sie einst in der VerpackV normiert war, hat der Gesetzgeber im Gesetz nicht berück-

sichtigt. Um dies zu beheben, sieht der Änderungsvorschlag des Bundesrates die Er-

gänzung des VerpackG um § 34 b vor, der vor allem die Einziehung verbotener Verpa-

ckungen zulässt.  

Unter Punkt vier der Stellungnahme bitten die Länder die Bundesregierung eine erneu-

te Prüfung des Erfüllungsaufwandes für die Wirtschaft durchzuführen. Gerade, weil das 

Verbot zu einem gänzlichen Verzicht des Inverkehrbringens leichter Kunststofftragetü-

ten führt, erscheine es entgegen der Aussagen der Ministerien zweifelhaft, dass den 

Unternehmen damit kein Mehraufwand erwächst. Bereits bei der freiwilligen Selbstver-

pflichtung, welche insbesondere Abgaben auf leichte Kunststofftragetüten erhob, fiel 

ein Mehraufwand in Form von zusätzlichen Kosten sowie einer Neugestaltung der Or-

ganisation an. Der Bundesrat führt weiter aus, dass ein gesetzliches Verbot nicht zwin-

gend notwendig wäre, wenn alternative Möglichkeiten zu den gegenstandsbezogenen 

Tüten, nicht aufwändiger und kostenintensiver für die Wirtschaftsteilnehmer wären. So 

könnte man aus ökologischer Sicht sowie durch Nachhaltigkeitsgedanken der Händler 

davon ausgehen, dass umweltfreundlichere Mehrwegverpackungen zumindest in ei-

nem gleichmäßigen Verhältnis zu Einwegprodukten angeboten werden.  

In der Stellungnahme, spricht sich der federführende Ausschuss für Umwelt, Natur-

schutz und nukleare Sicherheit im Bundesrat neben der Einführung finanzieller Anreize 

für Inverkehrbringer im dualen System auch für die Einführung einer Mindestanteil-

pflicht von Sekundärrohstoffen bei Verpackungen aus.104 Die sogenannten Rezyklate 

entstehen durch die Aufbereitung verwendeten und entsorgten Plastiks im Recycling-
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prozess. Im Vergleich zur Herstellung von Kunststoff aus Primärrohstoffen, gestaltet 

sich der Rückgewinnungsprozess, der wiederverwendbares Plastik hervorbringen soll, 

deutlich kostenintensiver. An dieser Stelle fordert der Gesetzgeber zukünftig für diese 

bestimmten Kunststoffartikel eine Einsatzquote für Rezyklate einzuführen. Im gleichen 

Atemzug soll § 21 VerpackG im Rahmen der Gesetzesänderung die Anreizschaffung 

und die Bemessung der Beteiligungsentgelte durch die Systeme, konkretisieren. Hierzu 

empfiehlt der Umweltausschuss im  Bundesrat künftig die Herstellung finanzieller Vor-

teile, für diejenigen Hersteller und Vertreiber vor, die vermehrt Verpackungen mit ei-

nem bestimmten Anteil Sekundärrohstoffe sowie für die gemeinschaftliche Kreislauf-

führung optimierte Verpackungen einsetzen.   

Unabhängig von der neu eingefügten Verbotsregelung nach § 5 Abs. 2 VerpackG, 

macht der Bundesrat im Zuge seiner Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines 

Ersten Gesetzes zur Änderung des Verpackungsgesetzes auf ein weiteres nachhalti-

ges Problem durch Einwegartikel aufmerksam. Dabei bezieht sich das Organ, vor dem 

Hintergrund der europäischen Richtlinie über die Verringerung der Auswirkung be-

stimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt105, insbesondere auf „Coffee-to-go“ Ein-

wegbecher und andere Serviceverpackungen, wie Pizzakartons. Diesbezüglich wird 

betont, dass die Mitgliedsstaaten der unionsrechtlichen Aufforderung bis zum 03. Juli 

2021, ausgewählte Einwegplastikprodukte zu verbieten, nachkommen müssen.  

In diesem Zusammenhang beabsichtigt der Bundesrat Mehrwegverpackungssysteme 

gegenüber Einwegplastikartikeln für die Vertreiber attraktiver zu machen. Aus den be-

reits genannten Gründen der aufwändigeren Herstellung und Aufbereitung von Mehr-

wegprodukten, stellen auch Verpackungen aus Kunststoff für den Außer-Haus-Verzehr 

von bei den Gastronomiebetrieben einen höheren Kostenfaktor dar. Um diesbezüglich 

eine Trendwende einzuschlagen, bedarf es aus Sicht des Bundesrates „ökonomischer 

oder auch ordnungsrechtlicher Instrumente“106 und Regelungen, welche den Verbrauch 

von Einweg-Serviceverpackungen eindämmen und „zur Stärkung von Mehrwegsyste-

men geeignet sind“107. 

 

Zusammenfassend zeigt sich, dass der Bundesrat der Gesetzesanpassung durch den 

eingefügten § 5 Abs. 2 VerpackG grundsätzlich positiv gegenübersteht. Vielmehr 

macht das Organ, die Bundesregierung im Zuge der Stellungnahme, auf weitere not-

wendige gesetzliche Regelung sowie zusätzliche Probleme durch Einwegartikel aus 

Plastik aufmerksam. Demnach sieht der Bundesrat neben der Novellierung des § 5 

VerpackG, auch die Einführung der beiden Paragraphen §§ 34 a und 34 b VerpackG 
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sowie die Konkretisierung der Bestimmungen in § 21 VerpackG vor. Durch die Auffor-

derung der Einführung zusätzlicher Regelungen sowie Bitten sorgfältigerer Sachver-

haltsprüfungen, insbesondere zum Erfüllungsaufwand für Unternehmen, entsteht ein 

Eindruck seitens des Bundesrates, dass dieser den Regierungsentwurf nicht ausrei-

chend würdigt. Bei genauerer Betrachtung scheint es, als beabsichtige der Bundesrat 

im Rahmen des Entwurfs einer ersten Änderung des VerpackG in Bezug auf die Ein-

führung eines weiteren Verbots, mehr Maßnahmen, um dem großem Problem des 

Kunststoffverpackungsabfalls entgegenzuwirken.   

 

4.2.2 Weiterer Verlauf des Gesetzentwurfs im Bundestag 

Wohingegen der Bundesrat keine weitreichendere Kritik zur Gesetzesänderung des 

Verpackungsgesetzes der Bundesregierung nach Art. 1 Nr. 1 lit. c äußert sondern 

vielmehr für Änderungsvorschläge und umfassendere Betrachtungen auf dem Gebiet 

der Einwegplastikproblematik appelliert, wurden bereits im Vorfeld der parlamentari-

schen Verhandlungen intensiv Fragen seitens der Fraktion Die Linke gestellt.  

 

Der Bundestag ist das entscheidende Organ der Legislative und in der zweiten Verfah-

rensstufe für die Beratung sowie Beschlussfassung des jeweiligen Gesetzentwurfs 

zuständig108. Bis das Gesetz beschlossen wird, durchläuft es regelmäßig drei Lesun-

gen109. In allgemeinen Aussprachen und Diskussionen wird der Entwurf zunächst vor-

läufig beraten, bevor er zuständigen Fachausschüssen zur weiteren Bearbeitung über-

reicht wird. Die neuen Erkenntnisse und Bearbeitungen werden in Form eines Ab-

schlussberichts dem Plenum zur abermaligen Beratung zugeleitet. Anders als in der 

ersten Lesung, wird dem Entwurf in der zweiten Lesung zugestimmt, über einzelne 

Punkte diskutiert und dem Ausschuss gegebenenfalls mit Änderungsvorschlägen er-

neut vorgelegt. Nach einer weiteren Aussprache, endet die dritte Lesung anschließend 

mit einer Abstimmung und dem finalen Gesetzesbeschluss. Je nachdem, ob es sich 

bei dem Gesetz um ein Zustimmungs- oder Einspruchsgesetz handelt, ist der Be-

schluss im nächsten Schritt dem Bundesrat zur Zustimmung nach Art. 77 Abs. 2 a GG 

zuzuleiten. Vorliegend handelt es sich um ein Einspruchsgesetz, wonach dem Bundes-

rat lediglich die Erhebung eines Einspruchs gemäß Art. 77 Abs. 3 GG freisteht. Ist der 

Bundesrat einverstanden, wird das Bundesgesetz vom Bundespräsidenten ausgefertigt 

und im Bundesgesetzblatt verkündet110. 

Das Gesetzgebungsvorhaben zur Änderung des Verpackungsgesetzes befindet sich 

gegenwärtig in der zweiten Verfahrensstufe. Neben der Einleitung des parlamentari-
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schen Verfahrens, wurde Angaben des BMU zufolge, zudem „die sogenannte Notifizie-

rung des Entwurfs bei der Europäischen Kommission“111 vollzogen. Stimmt der Bun-

destag positiv über den Entwurf ab, könne dieser bereits in der ersten Hälfte 2020 in 

Kraft treten112.  

 

Vor dem Hintergrund der Verhältnismäßigkeitsprüfung im Regierungsentwurf entzün-

dete sich insbesondere seitens der Fraktion Die Linke versteckte Kritik zur Beschrän-

kung des Verbots auf leichte Kunststofftragetüten in Zusammenhang mit der Befürch-

tung einer verstärkten Einflussnahme von Interessenverbänden auf die Politiker. In 

einer kleinen Anfrage vom 08. Januar 2020 stellte die Fraktion Die Linke der Bundes-

regierung insgesamt zwölf Fragen in Bezug auf die Einflussnahme von Interessenver-

treterinnen und Interessenvertretern auf den Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur 

Änderung des Verpackungsgesetzes.  

Sowohl kleine als auch große Anfragen stellen in den Parlamenten auf Bundes- und 

Landesebene wichtige Informations- und Kontrollinstrumente dar. Mit einer bestimmten 

Anzahl von Fragen, gerichtet an die Bundesregierung, haben die Parlamentarier im 

Bundestag die Möglichkeit ihrem Fragerecht gemäß § 75 Abs. 3 i. V. m. § 104 BTGO 

nachzukommen und Auskunft über ausgewählte Sachverhalte und Bereiche zu erlan-

gen.   

Wie in der Vorbemerkung zu den anschließenden Fragen vermerkt, begrüßt die Frakti-

on Die Linke die Einflussnahme von Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern, 

grundsätzlich. Diese gäbe Verbänden und anderen externen Dritten sowohl im Zuge 

der Beteiligungs- und Anhörungsverfahren als auch außerhalb solcher Verfahren nach 

der GGO, die Möglichkeit einen gewissen Einfluss auf die inhaltliche Ausgestaltung der 

Gesetzesvorschläge zu nehmen. Die daraus resultierenden Positionen, Erkenntnisse in 

Form von Expertenwissen und Ansichten der zukünftig von der Regelung betroffenen 

Verbände diene auch der Bundesregierung und sollten insbesondere bei der Erstellung 

der Gesetzesentwürfe in jedem Fall berücksichtigt werden.  

Bezogen auf den vorliegenden Entwurf ist der Bundestag bestrebt zu erfahren, auf 

welchen Erkenntnisquellen der Gesetzesvorschlag beruht, inwiefern externe Dritte an 

der Erstellung und inhaltlichen Ausgestaltung der Regelung mitgewirkt haben und ob 

die Anhörungsverfahren unter dem Grundsatz der Gleichberechtigung erfolgten sowie, 

ob alle Interessenvertreter gleichermaßen beteiligt wurden. Die deutsche Politik ist bei 

Gesetzesvorhaben und Entscheidungen aufgrund der großen Bandbreite an unter-

schiedlichen Regelungsbereichen und Themen zunehmend auf das Wissen von Exper-

ten beziehungsweise Vertretern der Interessenverbänden und Organisationen ange-
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wiesen. Mit den spezifischen Fragen der kleinen Anfrage möchte die Linke die Gefahr 

der zu starken Beeinflussung und Einwirkung auf die Exekutive und andere Entschei-

dungsträger durch persönliche Beziehungen der Interessenvertreter - sogenannten 

Lobbyisten - vermeiden. Die Kunststoffindustrie wird weltweit nur von wenigen Konzer-

nen dominiert, die ihre herausragende Stellung am Markt zu ihren Gunsten ausnutzen. 

Marktbeherrschende Konzerne in der Kunststoffbranche, die ihre Hauptstandorte unter 

anderem in Ländern, wie der USA, Großbritannien, Südkorea oder Deutschland haben, 

„[…] versuchen vor allem, ihre Kosten zu minimieren und die Vermüllung mit Plastik als 

ein Entsorgungsproblem darzustellen“113. Dabei bildet jeder dieser Unternehmen spe-

zielle Bereiche und beauftragt weltweit, aber auch auf nationaler und regionaler Ebene, 

Lobbyisten von Handelsverbänden, verstärkt Einfluss auf die Politik bei der Entschei-

dungen rund um das Thema Plastik, zu nehmen. Aus diesem Grund hat der Bundestag 

ein berechtigtes Interesse daran, die beabsichtigten Ziele des Gesetzentwurfs vor dem 

Hintergrund berücksichtigter Stellungnahmen und Vorschläge externer Dritter zu ken-

nen und letztlich zu prüfen, ob es sich diesbezüglich um eine verhältnismäßige Rege-

lung handelt. Der Vorbemerkung nach, legt der Bundestag aktuell dabei besonders auf 

die umfassende und wahrheitsgemäße Beantwortung der Fragen drei bis sechs 

wert.114 

 

Entgegen der Aussagen der Fraktion Die Linke äußert sich die Bundesregierung in 

einem entsprechenden Antwortschreiben des BMU vom 24. Januar 2020115. Bereits in 

der Vorbemerkung beteuert die Bundesregierung, „Regierungshandeln transparent und 

für die Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar zu gestalten“. Diese Behauptung wird 

zum einen durch die Mitgliedschaft in der internationalen Gemeinschaft „Open 

Government Partnership“ und zum anderen von der im Bundeskabinett geschlossenen 

„Vereinbarung zur Erhöhung der Transparenz in Gesetzgebungsverfahren“ aus dem 

Jahr 2018 untermauert. Nach dieser erkläre sich die Regierung dazu bereit, Gesetzes-

entwürfe in der ursprünglichen Fassung sowie nach eventueller Einarbeitung von Än-

derungsvorschlägen der Verbände und Stellungnahmen der Interessenvertreter aus 

Verbändeanhörungen, zu veröffentlichen. Zudem beruft sich die Regierung verstärkt 

auf die Veröffentlichung der Stellungnahmen von Verbänden und die Verfolgung der 

Gesetzgebungsverfahren auf Internetseiten der jeweiligen Organe.  
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Fraglich ist, was die Linke mit der vorliegenden Anfrage erreichen wollte. Anstatt sich 

gezielt mit der beabsichtigten Neuregelung nach § 5 Abs. 2 VerpackG auseinanderzu-

setzen und gezielte und offensichtliche Fragen zu Einschränkung des Verbots von 

leichten Kunststofftragetaschen zu stellen, bezieht sich der Fragesteller auf das Vorge-

hen der Bundesregierung im Zuge der Entwurfsverfassung. Nach Meinungen der Bun-

desregierung findet die Auswahl der kleinen Anfragen des Fragestellers eher zufällig 

statt, als dass ein ernsthafter Hintergrund verfolgt wird. In seiner Stellungnahme zum 

vermeintlichen Vorwurf, die Bundesregierung habe sich bei der Ausgestaltung des Ge-

setzesentwurfs eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Verpackungsgesetzes zu 

stark von Interessenvertretern beeinflussen lassen, argumentiert das Organ gezielt 

gegen die Auffassungen der Fragesteller. Es gehöre demnach zum täglichen Aufga-

benfeld, sich mit einer Vielzahl an Akteuren und Experten aller Gesellschaftsgruppen 

auszutauschen, insbesondere bei Gesetzesentwürfen. Dabei ist es allerdings rechtlich 

nicht vorgesehen und organisatorisch sowie administrativ nur unter immens großem 

Aufwand möglich, jeden Austausch und jedes Gespräch „vollständig zu erfassen oder 

entsprechende Dokumentationen darüber zu erstellen oder zu pflegen“116.  

Angesichts der Anzahl kleiner Anfragen seitens der Fragesteller in der aktuellen 19. 

Wahlperiode, ist der Auffassung der Bundesregierung zufolge, die „Grenze zur admi-

nistrativen Überkontrolle“117 erreicht. Die Bundesregierung verweise im Rahmen weite-

rer Fragestellung künftig nur noch auf veröffentlichte Gesetzesentwürfe mit Begrün-

dung und Stellungnahmen.  

 

Im Vergleich zu der kleinen Anfrage von Abgeordneten der Fraktion Die Linke, deren 

Fokus weniger auf den Änderungen nach Art. 1 Nr. 1 lit. c des Entwurfs liegt, als dass 

sie die Gefahr des Missbrauchs von Interessenvertretern fürchtet, könnte sich im weite-

ren Verlauf der zweiten Verfahrensstufe an anderer Stelle Kritik geäußert werden. Be-

reits im Vorfeld des Verhandlungsbeginns gaben verschiedene Parteien und Verbände 

ihren Unmut über die Beschränkung des Verbots auf leichte Kunststofftragetaschen 

bekannt. Angesichts dessen, ist zu prognostizieren, dass dieser Punkt sowie weitere 

Themen zu vermehrten Interessenskonflikten und Diskussionen in den Parlamentsbe-

ratungen führen werden. 
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4.3 Diskussionen im laufenden Gesetzgebungsverfahren 

Obwohl das Gesetzgebungsverfahren für den Gesetzesentwurf der Bundesregierung 

eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Verpackungsgesetzes noch nicht abge-

schlossen ist, ist der Entwurf schon jetzt der scharfen Kritik einiger Parteien und Um-

weltverbänden ausgesetzt.  

Das Verbot umfasst ausschließlich das Inverkehrbringen von Kunststofftragetüten mit 

einer Wandstärke von 15 bis 50 Mikrometer sowie biobasierter und bioabbaubarer 

Kunststofftragetaschen. Vor allem die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen lehnen sich in 

bisherigen Stellungnahmen gegen das Gesetzesvorhaben des BMU auf. Deutschland 

ist zwar Spitzenreiter bei der Produktion von Verpackungsmüll, belegt im Vergleich 

dazu, jedoch den traurigen letzten Platz bei der Vermeidung des Abfalls. Schon allein 

aus diesem Grund sollte der deutsche Gesetzgeber eine Strategie verfolgen, die ins-

besondere dem vermehrten Plastikaufkommen ernsthaft und ambitioniert entgegen-

wirkt. Nach Meinung der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen sowie des Naturschutzbun-

des Deutschland fehlt dem Gesetzesvorhaben das notwendige Potenzial. Ein alleiniges 

Verbot von Plastiktüten, beschränkt auf bestimmte Tüten sowie unter Ausschluss sehr 

leichter Kunststofftragetüten unter 15 Mikrometer, wird demnach keinen spürbaren 

Erfolg in der Verringerung des gesamten Einwegplastikabfallaufkommens bewirken. 

Vielmehr solle das untersagte Inverkehrbringen der Tüten einen Teilbereich eines all-

gemeinen Verbotes für Einwegplastikartikel darstellen und zusätzlich durch die Förde-

rung von Mehrwegprodukten flankiert werden.118 Darüber hinaus kritisiert die FDP-

Umweltpolitikerin Judith Skudelny, das Verbot würde Konsumenten darüber hinweg 

täuschen, die Ökobilanz positiv zu beeinflussen, indem anstelle der umweltschädlichen 

Plastiktüten, alternativ Papiertüten und andere Einwegprodukte genutzt werden119. 

Selbiges kommt von Seiten der Grünen. Die Umwelt wird durch den Gebrauch von 

derartigen Alternativen ebenso beeinträchtigt, wie durch die Nutzung von den gegen-

standsbezogenen Tragetüten. Insbesondere für die Herstellung von Papiertüten bedarf 

es abgesehen von Holz einer großen Menge an Wasser sowie Energie. Um das Aus-

weichen auf ebenso umweltschädliche, aber kostenlose Einwegtüten zu verhindern, 

fordern die Parteien und Organisationen, zusätzlich zu diesem Verbot auch eine Ge-

bührenerhebung auf alle anderen Einwegtragetaschen.120 In Bezug auf die Verringe-

rung des in Inverkehrbringens von Einwegplastikprodukten steht der WWF dem Verbot 

der Einwegplastiktüten grundsätzlich positiv gegenüber. Allerdings hat sich der Ver-

brauch von Plastiktüten nach der Vereinbarung des BMU und dem HDE im Jahr 2016 
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bereits verringert und macht nach Angaben des BMU folglich nur noch weniger als ein 

Prozent der Kunststoffverpackungen in Deutschland aus. Dies lässt Kritiker zuneh-

mend hinterfragen, ob der deutsche Gesetzgeber zur Vermeidung von Einwegplastik-

produkten seinen Fokus nicht auf einen anderen Punkt hätte legen sollen als auf ein 

Auslaufmodell mit immer geringerem Aufkommen. Damit geht die Maßnahme am we-

sentlichen Schwerpunkt des Problems vorbei.  

Im Zusammenhang mit der Vereinbarung, Kunststofftragetüten nur noch kostenpflichtig 

anzubieten, fühlt sich der Hauptgeschäftsführer des HDE Stephan Genth hintergangen 

und sprach diesbezüglich von einem "klaren Vertrags- und Vertrauensbruch"121. Auch 

der Wirtschaftsausschuss lehnt die gegenstandsbezogene Regelung in seiner Stel-

lungnahme während der 984. Sitzung des Bundesrates ab. Im Zuge dieser Anhörung 

kritisierte der Ausschuss, den Abbruch der Vereinbarung des BMU mit den beteiligten 

Händlern, der ohne eine Vorankündigung sowie ausgehandelten formelle Kündigung 

seitens des BMU geschah122.  

Weiterhin heißt es seitens Kritikern, dass das gesetzliche Verbot zwar ein Handeln im 

Sinne des Plastikvermeidens darstellt, die einhergehenden Probleme dadurch jedoch 

nicht konsequent gelöst werden können. Während es sich Kritikern zufolge diesbezüg-

lich lediglich um Symbolpolitik handle, kommt von der Deutschen Umwelthilfe dagegen 

positive Rückmeldung. Die Änderung des Verpackungsgesetzes stelle einen "wichti-

ge[n] Beitrag zur Abfallvermeidung sowie gegen Müll in der Landschaft"123 dar.  
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5 Erfolgsbewertung des Gesetzgebungsvorhabens  

Aufgrund der jährlich steigenden Menge entstandenen Verpackungsmülls in Deutsch-

land lässt sich längst nicht mehr verleugnen, dass der Gesetzgeber im Umgang mit 

Plastikmüll mit bisherigen rechtlichen Regelungen versagt hat. Nachdem die EU 2018 

die neue Kunststoffstrategie einführte sowie 2019 mit der RL (EU) 2019/904 über die 

Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt, dies-

bezüglich eine erste Maßnahme vorstellte, war es auch für Deutschland an der Zeit zu 

reagieren. Die Regelungen und Maßnahmen, welche in der Vergangenheit keinen 

spürbaren Erfolg bei der Vermeidung, insbesondere von Einwegplastik erzielt haben, 

gehören mit der Erarbeitung des 5-Punkte-Plans des Bundesumweltministeriums für 

weniger Plastik und mehr Recycling sowie dem Erlass des neuen Verpackungsgesetz 

vom 01. Januar 2019 der Vergangenheit an. Diese Instrumente verfolgen erstmals eine 

deutsche Strategie mit konkreten Zielen zur Verringerung von Kunststoffmüll. Getreu 

dem Motto „Weniger ist mehr“ der Kampagne „Raus aus der Wegwerfgesellschaft“, 

verfolgt der BMU-Plan, neben verschiedenen anderen Maßnahmen schwerpunktmäßig 

die Verringerung des Plastikverbrauchs, in dem Verpackungen und Produkte, wie Wat-

testäbchen, Trinkhalme oder Serviceverpackungen in erster Linie vermieden werden 

sollen. 

„Den besten Beitrag gegen Verpackungsmüll leistet der Verzicht auf überflüssige Ver-

packungen.“124 Eine erste Maßnahme in diese Richtung stellt der Gesetzentwurf eines 

Ersten Gesetzes zur Änderung des Verpackungsgesetzes dar, welcher das Verbot 

leichter Kunststofftragetaschen beinhaltet.  

Es stellt sich dabei allerdings die Frage, ob die Wirkung der Verbotsregelung insbe-

sondere zur Vermeidung von Einwegplastik ausreichend ist. Die Meinungen hierzu 

gehen bereits im laufenden Gesetzgebungsverfahren auseinander.  

Nach Angaben der Bundesumweltministerin Schulze handelt es sich bei dem beab-

sichtigten Verbot leichter Kunststofftragetaschen, um einen ersten Handlungsschritt zur 

Realisierung des ersten Punktes ihres Ende 2018 vorgelegten 5-Punkte-Plans. Viel-

mehr ergänze das durch die EU auf den Weg gebrachte Verbot bestimmter Einweg-

plastikprodukte die Regelung, welches bis 2021 von den Mitgliedsstaaten umgesetzt 

werden muss.125  

Betrachtet man die Auswirkungen und den Erfolg der Verbotsregelung leichter Kunst-

stofftragetaschen vor dem Hintergrund der bislang gültigen Vereinbarung zwischen 

dem Handel und dem BMU, lässt sich durchaus eine positive Entwicklung bezüglich 
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des Verbrauchs der Plastiktüten prognostizieren. Im Gegensatz zu der Vereinbarung, 

die den Händlern freistellte sich daran zu beteiligen, die Beutel aus dem Sortiment zu 

nehmen beziehungsweise kostenpflichtig anzubieten, schreibt das neu eingeführte 

Verbot jedem Letztvertreiber künftig zwingend vor, leichte Kunststofftüten nicht an die 

Endverbraucher weiterzugeben. Anders als die freiwillige Selbstverpflichtung zeigt sich, 

dass das Verbot die Verringerung der Plastiktüten weiter vorantreiben kann und sich 

die Möglichkeit bietet, die Menge verbrauchter Plastiktüten sogar bis auf null zu redu-

zieren. Insbesondere die Nachfrage der Händler am Markt für diese Tüten nimmt ab. 

Dies hat die Folge, dass auch deren Produktion geringer ausfällt. Geht die Herstellung 

nach und nach zurück, verringert sich auch die Nachfrage nach dem für die Herstellung 

notwendigen Erdöl, was wiederrum die Erreichung des Ziels der Ressourcenschonung 

begünstigt. Gleichzeitig sind diese Beutel für Konsumenten künftig nicht mehr erhält-

lich, sodass diese gezwungenermaßen auf Alternativen umsteigen müssen. Was nicht 

vorhanden ist, kann demzufolge auch nicht zu Abfall werden oder durch unsachgemä-

ße Entsorgung - „Littering“ - in die Umwelt gelangen und immense Schäden verursa-

chen. Der Gesetzentwurf verspricht bezüglich bisheriger Maßnahmen weiterhin, spezi-

ell im Umgang mit leichten Kunststofftragetüten, eine garantierte und  realistische Ver-

ringerung des bisherigen Jahreswerts von zwanzig Tüten pro Einwohner. Durch die 

Ergänzung der Möglichkeit gänzlich auf leichte Kunststofftragetüten zu verzichten, wirkt 

sich das Verbot letztlich positiv auf die Umsetzung der Forderung Plastik zunehmend 

zu vermeiden, aus.   

Kunststofftragetaschen machen Angaben zufolge, allerdings gerade einmal ein Prozent 

des Verpackungsabfallaufkommens in Deutschland aus126. Betrachtet man die Wirk-

samkeit der zukünftigen Regelung in Bezug auf die Gesamtheit aller Einwegplastikpro-

dukte, zeigt sich, dass eine weitere Verringerung lediglich einen Erfolg für den Ver-

brauch der vom Verbot betroffenen leichten Kunststofftragetaschen bedeutet. Auf die 

Verbrauchsquote sonstiger Einwegplastikverpackungen sowie -produkte hat das Ver-

bot kaum bis gar keine Auswirkungen.  

Die Regierung sieht trotz der Problematik aller Tüten jeglicher Art und Zusammenset-

zung einzig das Verbot leichter Kunststofftragetüten, sowie biobasierter und bioabbau-

barer Tüten vor. Um den Plastikkonsum zu verringern und den Auswirkungen der Ein-

wegtragetaschen auf die Umwelt entgegenzuwirken ist diese vereinzelte Maßnahme 

definitiv nicht ausreichend. Wie soll Deutschland einen wirksamen Schritt in Richtung 

der Vermeidung von Einwegprodukten aus Kunststoff sowie anderen umweltschädli-

chen Verpackungsmaterialien gehen, wenn lediglich leichte Kunststofftragetüten verbo-

ten werden, die nur einen winzig kleinen Anteil am gesamten Verpackungsmüllauf-
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kommen ausmachen? Betrachtet man die Beschränkung in Bezug auf die Gesamtheit 

aller Tüten, muss der Gesetzgeber das Verbot zur Steigerung der Effektivität, auf eine 

Vielzahl verschiedener Einwegtragetaschen ausweiten. Insbesondere die vom Verbot 

ausgenommenen „Hemdchenbeutel“ und Mehrwegtragetaschen sollten keiner Sonder-

regelung unterliegen und ebenfalls verboten werden. Für diese Beutel gibt es bereits 

umweltfreundliche Alternativen, wie Baumwollstoffbeutel für Mehrwegtragetaschen aus 

Kunststoff oder Mehrwegnetze für sehr leichte Kunststofftragetüten. Wenn Mehrweg-

tragetaschen aus Kunststoff, aufgrund des ausgeprägten Nachhaltigkeitsaspekts im 

Vergleich zu anderen Plastiktüten nicht verboten werden, sollten sie wenigstens kos-

tenpflichtig angeboten werden. Gleiches gilt für Einwegtragetaschen aus Papier, bei 

denen es ebenso Sinn macht, diese aufgrund der schlechten Ökobilanz und nicht vor-

handenen Nachhaltigkeit zu verbieten. Alle anderen Einwegkunststofftüten sollten künf-

tig nur noch kostenpflichtig angeboten werden, um zumindest eine Lenkungsfunktion 

bei den Endverbrauchern zu bewirken und den Einwegtütenverbrauch weitläufig zu 

verringern.  

Um den Weg raus aus der Wegwerfgesellschaft zu gehen, muss die Bundesregierung 

ein umfassenderes Denken an den Tag legen. Diesbezüglich stellt sich besonders für 

Parteien und Verbände die Frage, ob der Entwurf mit dem gesetzlichen Verbot nicht im 

Rahmen eines Gesamtkonzepts hätte erarbeitet werden sollen. Ein gesetzliches Ver-

bot von Kunststofftragetaschen, die neben zahlreichen anderen Einwegplastikproduk-

ten nur einen Bruchteil des Abfallaufkommens ausmachen, ist für viele Kritiker ein Dorn 

im Auge. Der Gesetzgeber hätte das Verbot, für weitreichendere Erfolge in Zusam-

menhang mit weiteren Regelungen erlassen sollen. Wie es der  Bundesrat bereits in 

seiner Stellungnahme zum Regierungsentwurf äußerte, braucht es, zur Vermeidung 

von Verpackungsmüll, neben dem gesetzlichen Verbot, weitere Regelungen, um 

Mehrwegverpackungen zu fördern und die Kreislaufwirtschaft hochwertiger zu gestal-

ten.  

Auf die Frage, weshalb ein Produkt verboten wird, welches nur einen sehr geringen 

Anteil der problematischen Kunststoffprodukte ausmacht, antwortet das BMU unter 

anderem, dass „bei Abfalluntersuchungen an Meeresstränden zum Beispiel häufig Tü-

tenreste gefunden [wurden]“127. Wenn es sich nur um ein augenscheinlich wahllos her-

ausgenommenes Beispiel handelt, wieso also nicht ebenso andere Einwegplastikpro-

dukte verbieten, die dieselben - wenn nicht sogar bedrohlichere Auswirkungen haben - 

als leichte Kunststofftragetüten? Wie bereits Kritiker äußerten, erscheint das Verbot als 
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reine Symbolpolitik des deutschen Gesetzgebers, die das konkrete Problem des im-

mensen Plastikverbrauchs in Deutschland nicht spürbar verändern wird.  

Das Verbot stellt keine erfolgreichere Maßnahme zu einem vergleichsweise erlassenen 

Verbot von Einwegplastikprodukten dar. Die Bundesumweltministerin plant im Rahmen 

des ersten Punktes des 5-Punkte-Plans und der europäischen Aufforderung in der    

RL (EU) 2019/904, bis 2021 bestimmte Einwegplastikartikel zu verbieten. Einweg-

Plastikartikel, wie Plastikgeschirr oder Strohhalme verursachen weltweit ein größeres 

Abfallaufkommen als leichte Kunststofftragetaschen. 

Bewertet man die Chancen der Zielerreichung des BMU-Plans mithilfe des Verbots 

leichter Kunststofftragetaschen im Vergleich zu einem nach den Vorschriften der EU 

erarbeiteten Verbot von Einwegplastikartikeln, lässt sich allein aus dem Grund des hö-

heren Abfallaufkommens und der demnach stärkeren Umweltbeeinträchtigung an Land 

sowie insbesondere in den Meeren darauf schließen, dass letzteres höhere Er-

folgschancen birgt, Plastik zu verringern und zu vermeiden. Ein weiterer Grund, wes-

halb sich der Gesetzgeber auf das Einwegplastikverbot mehrerer Artikel hätte konzent-

rieren sollen, ist der zeitliche Aspekt. Während die Änderungsrichtlinie (EU) 2015/720 

zur RL 94/62/EG, keine prinzipielle Frist vorschreibt, bis wann die Tragetüten verboten 

werden müssen, sondern lediglich das Ziel eines jährlichen Verbrauch von vierzig Tü-

ten pro Kopf bis zum 31. Dezember 2025 vorgibt, müssen die Mitgliedsstaaten das 

Verbot der Einwegplastikartikel bis spätestens zum 03. Juli 2021 umsetzen. Da 

Deutschland die vorgeschriebene Quote der EU bereits jetzt erfüllt hat und das Verbot 

der Einwegplastikartikel dringender erscheint, hätte dieses vorrangig erlassen werden 

sollen. 

   

Es zeigt sich, dass der Gesetzgeber in Bezug auf die Realisierung des ersten Punktes 

des BMU-Plans zur Vermeidung unnötiger Verpackungen und Produkte möglicher-

weise an einer weniger günstigen Stelle angesetzt hat. Das Verbot leichter Kunst-

stofftragetaschen wird im Vergleich zum Verbot von Einwegkunststoffartikel womöglich 

weniger für die Verringerung von Plastikabfall bewirken. 

.
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6 Fazit 

Galt Plastik in seinen Anfangsjahren einst als innovatives Wundermittel, erfährt es heu-

te zunehmend Kritik. Mit Entstehung des polymeren Alleskönners entwickelte sich 

gleichzeitig eine Wegwerfgesellschaft und einhergehend mit dieser entstanden signifi-

kante Probleme sowohl für die Umwelt, das Ökosystem als auch für Tiere und uns 

Menschen. Die aktuelle Situation ist verheerend. Jahr für Jahr steigen der Plastikver-

packungsverbrauch sowie die Kunststoffproduktion kontinuierlich an. Wird nicht so 

schnell wie möglich grenzüberschreitend auf der ganzen Welt gehandelt, nehmen die 

ohnehin bedenklichen Folgen des immensen Plastikkonsums, ein Ausmaß an, welches 

für die Nationen nicht mehr händelbar ist.  

Während außerhalb Europas, in Ländern wie Ruanda oder Kenia, bereits frühzeitiger 

auf die Plastikflut reagiert wurde, brauchte es in der EU rund 30 Jahre, nach ersten 

fehlgeschlagenen abfallrechtlichen Regelungen im Umgang mit Plastik, bis eine Er-

folgstendenz bei der Bekämpfung des Verschmutzungsproblems erkennbar wurde. 

Was bisher fehlte, um Plastik zu verringern, soll mit der 2018 erarbeiteten europäi-

schen Plastikstrategie sowie der Kunststoffrichtlinie erreicht werden.  

Geleitet von diesen unionsrechtlichen Maßnahmen, erarbeitete auch der deutsche Ge-

setzgeber erstmals eine Strategie zur Eindämmung des Kunststoffabfalls. Deutschland 

und die EU haben die Problematik als einer der fortschrittlichsten Regionen der Welt 

ohne Zweifel viel zu spät erkannt und hätten diesbezüglich schon erheblich eher rea-

gieren müssen.  

Plastik bringt für alle Lebenszyklusphasen Gefährdungen mit sich, insbesondere für die 

Umwelt und unsere Gesundheit. Die gravierendsten Auswirkungen entstehen aber erst 

dann, wenn der Mensch für das Prdoukt keine Verwendung mehr findet und es zum 

Abfall wird. Verwertungsmaßnahmen im Sinne der Kreislaufwirtschaft gibt es bereits. 

Das Recycling von Kunststoff allein, wird die Krise allerdings nicht bewältigen. Um dem 

Problem nachhaltig und effektiv entgegenzuwirken, muss bereits die Herstellung von 

Plastik reduziert werden, sodass dieses die erste Phase des Lebenszyklus gar nicht 

erst beginnt. Die Devise lautet, auf Plastikprodukte für den einmaligen Gebrauch zu 

verzichten, auf nachhaltige Ware umzusteigen und demnach die Produktion des 

schädlichen Werkstoffs auf einen sehr geringen Anteil zu reduzieren, wenn nicht sogar 

komplett einzustellen.  

Auch wenn der 5-Punkte-Plan in Verbindung mit dem neuen Verpackungsgesetz vom 

01. Januar 2019 keine eigens von der Bundesregierung erarbeiteten Innovationen be-

inhaltet, sondern lediglich Maßnahmen und Zielsetzungen europäischer Richtlinien 

sowie der Kunststoffstrategie aufgenommen hat und im Vergleich zu anderen Ländern 
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viel zu spät erarbeitet wurde, könnte er erstmals eine brauchbare Grundlage zur Ein-

führung einer erfolgreichen deutschen Vermeidungsstrategie darstellen.  

Dem Zweck nach § 1 KrWG kann nur ernsthaft nachgekommen werden, wenn der Ge-

setzgeber neben den bestehenden Maßnahmen zur Verwertung, auch solche zur Ver-

meidung erarbeitet. Der Regierungsentwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des 

Verpackungsgesetzes, mit der Absicht leichte Kunststofftragetaschen künftig zu verbie-

ten, bildet diesbezüglich einen allerersten Schritt im Zuge des 5-Punkte-Plans für we-

niger Plastik und mehr Recycling. 

Im Vergleich zu bisherigen Maßnahmen in Bezug auf Plastiktüten stellt das Verbot eine 

Regelung dar, die es im Gegensatz zur geschlossenen Vereinbarung aus dem Jahr 

2016 ermöglicht, Plastiktüten gänzlich aus dem Verkehr zu ziehen. Betrachtet man die 

Regelung vor dem Hintergrund aller Ziele des 5-Punkte-Plans ergeben sich Zweifel, ob 

der Gesetzgeber, dabei nicht an der falschen Stelle für ein allererstes Verbot im Sinne 

der Verwirklichung des Vermeidungstatbestandes angesetzt hat. Vielmehr könnte die 

Regelung des BMU als symbolpolitisches Instrument gesehen werden. Wie bereits in 

vorherigen Punkten ausführlich erläutert, wird das alleinige Verbot der gegenstandsbe-

zogenen Plastiktüten dem Ausmaß der Plastikflut und einhergehenden Auswirkungen 

keinesfalls gerecht. Auch, wenn es vergleichsweise einen größeren Effekt erzielen 

würde, lässt sich darüber streiten, ob Deutschland nicht die unionsrechtlichen Aufforde-

rung nach Art. 5 i. V. m. Teil B des Anhangs der RL (EU) 2019/904 in Form eines ers-

ten Verbots von Einwegplastikprodukten hätte umsetzen sollen, um somit ein erstes 

markantes Zeichen im Zuge der deutschen Vermeidungsstrategie zu setzen und erste 

wirksame und motivierende Erfolge zu erzielen.  

Mit dem Verbot von leichten Kunststofftragetüten, mit all den Einschränkungen, die der 

Gesetzgeber vorgesehen hat, kann aktuell keinesfalls erwartet werden, dass es ver-

gleichbare Erfolge eines anderen Verbotes bewirken könnte. Nichtsdestotrotz bildet es 

eine erste Initiative im Rahmen der deutschen Vorgehensweise seit 1975. Wird das 

Verbot durch weitere gesetzliche Beschränkungen, insbesondere von Einwegplastikar-

tikeln, im Zuge eines Gesamtkonzeptes unterstützt, erfüllt der BMU-Plan erstmals kon-

sequent und ambitioniert den Zweck der Kreislaufwirtschaft. Zudem bedeutet die Präfe-

renz nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 KrWG, Plastik zu vermeiden, nicht den kompletten Verzicht 

auf das Wundermittel. Konsumenten müssen sich im Zuge eines weitreichenderen 

Verbots an den Gedanken der Mehrwegplastikprodukte und alternative Verpackungen 

gewöhnen. Schon heute gibt es zahlreiche Varianten, den Plastikgebrauch beispiels-

weise beim Einkauf durch die Nutzung von Stoffbeuteln, Körben oder Mehrwegnetzen 

zu umgehen. Die Supermarktkette Aldi verlangt bereits symbolisch einen Cent auf 

Hemdchenbeutel und auch Real, sieht vor diese Tüten bis 2020 durch Papier auszu-
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tauschen. Künftig sollten vermehrt staatliche Gelder in die Forschung abbaubarer 

„Plastikprodukte“, Pilotprojekte zur nachhaltigen Produktgestaltung sowie Mehrwegal-

ternativen fließen und Initiativen und Bemühungen von Wirtschaftsteilnehmern geför-

dert  werden, um weitere Anreize zur Plastikvermeidung zu setzen. 

Angesichts der weitreichenden Problematik bewirkt der „5-Punkte-Plan für weniger 

Plastik und mehr Recycling“ in Deutschland erstmals eine Kehrtwende im Umgang mit 

Einwegplastik, wenn er in seiner Gesamtheit Schritt für Schritt konsequent umgesetzt 

und darüber hinaus grenzüberschreitend agiert wird. Denn nur, wenn sich die Länder 

gegenseitig unterstützen und gemeinsam agieren, kann das globale Plastikmüllprob-

lem langfristig eingedämmt werden.  
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Kernsätze 

 
1. Die Verpackungsindustrie stellt den größten Abnehmer des produzierten Kunststof-

fes dar. Insbesondere Einwegplastikprodukte bergen aufgrund ihrer langen Halt-

barkeit und gleichzeitig kurzen Gebrauchsdauer, nachhaltige Risiken und Probleme 

für die Umwelt, Tiere und Menschen.  

2. Die deutsche Politik hat sich im Sinne der Kreislaufwirtschaft in Bezug auf angefal-

lenen Kunststoffmüll bislang nur auf die Abfallentsorgung, das heißt die Verwertung 

und Beseitigung konzentriert. Dabei hat sich das duale System als Sammel- und 

Entsorgungssystem zur Rücknahme verbrauchten Verpackungsmaterials privater 

Haushalte sowie ein funktionierendes Flaschenpfandsystem etabliert. 

3. Der meiste Plastikmüll wird in Deutschland verbrannt oder in andere Länder ver-

schifft. Nur ein geringer Anteil wird recycelt und steht als Rezyklat für eine neue 

Kunststoffproduktion zur Verfügung. 

4. Für eine umweltschonendere und klimaneutrale Herstellung von Kunststoffen muss 

der Einsatz von Rezyklaten gesteigert werden.   

5. Bei bisherigen Maßnahmen zur Vermeidung handelt es sich um freiwillige Beteili-

gungen sowie empfohlenen Maßnahmen und Instrumenten im Umgang mit Plastik. 

6. Mit dem 5-Punkte-Plan für weniger Plastik und mehr Recycling des BMU wird erst-

mals der abfallrechtliche Fokus auf die Vermeidung unnötiger Verpackungen gelegt 

und das Ziel einer Kreislaufwirtschaft mit qualitativerem Recycling verfolgt.  

7. Eine erste Maßnahme zur Umsetzung des Vermeidungsziels im 5-Punkte-Plan 

stellt der Gesetzentwurf einer ersten Änderung des Verpackungsgesetzes in Form 

eines Verbots leichter Kunststofftragetaschen dar. 

8. Der Gesetzentwurf erfährt im Zuge der Stellungnahme des Bundesrates verschie-

dene Änderungsvorschläge bezüglich weiterer Paragraphen im Verpackungsgesetz 

und stößt bereits vor Verhandlungen im Bundestag auf Kritik verschiedener Partei-

en und Organisationen. 

9. Um den Auswirkungen der Plastikflut ernsthaft entgegenzuwirken und weitreichen-

der Erfolge zu erreichen, muss Deutschland mehr Maßnahmen ergreifen und weite-

re Verbote aussprechen. Als nächster ergänzender Schritt plant das BMU im Zuge 

des 5-Punkte-Plans das Verbot bestimmter, von der EU vorgeschriebener Einweg-

plastikprodukte.   



 57 

Anhang 

Anhangsverzeichnis 

Anhang 1: Ausmaß des Plastikabfalls im Meer ........................................................... 58 

Anhang 2: Gesundheitsbeeinträchtigungen durch Plastik ........................................... 58 

Anhang 3: Ziele der Kampagne „Nein zur Wegwerfgesellschaft“ ................................ 59 

Anhang 4: Deutsche Exportziele für Plastikmüll .......................................................... 59 

 
  



 58 

Anhang 1: Ausmaß des Plastikabfalls im Meer 

 

 

 

 

 

 

Anhang 2: Gesundheitsbeeinträchtigungen durch Plastik  

 

  



 59 

Anhang 3: Ziele der Kampagne „Nein zur Wegwerfgesellschaft“ 

 

 
 
 

 
 
Anhang 4: Deutsche Exportziele für Plastikmüll 

 

  



 60 

Literaturverzeichnis 

BMU (Hrsg.): 5-Punkte-Plan des Bundesumweltministeriums für weniger Plastik und mehr 
Recycling. 26.11.2018, verfügbar unter: 
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Abfallwirtschaft/5_punk
te_plan_plastik_181123_bf.pdf  

                     [Zugriff am: 24.02.20] 

BMU: Bundeskabinett beschließt Verbot von Plastiktüten. 06.11.2019, verfügbar unter:  
                    https://www.bmu.de/pressemitteilung/bundeskabinett-beschliesst-verbot-von-

plastiktueten                     
                    [Zugriff am: 11.03.20] 
 
BMU: Bundesumweltministerin Schulze legt 5-Punkte-Plan für weniger Plastik und mehr 

Recycling vor. 26.11.2018, verfügbar unter:  
                    https://www.bmu.de/pressemitteilung/bundesumweltministerin-schulze-legt-5-

punkte-plan-fuer-weniger-plastik-und-mehr-recycling-vor/ 
                    [Zugriff am: 24.02.20] 
 
BMU (Hrsg.): Gesetzentwurf eines ersten Gesetzes zur Änderung des 

Verpackungsgesetzes.06.11.20,verfügbar unter: 
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Glaeserne_Gesetze/19
._Lp/novelle_verpackg_gesetz/Entwurf/novelle_verpackg_gesetz_bf.pdf 

                    [Zugriff am: 27.02.20] 
 
BMU: Richtlinie (EU) 2015/720 zur Änderung der Richtlinie 94/62/EG betreffend die 

Verringerung des Verbrauchs von leichten Kunststofftragetaschen. 31.03.2017, 
verfügbar unter: https://www.bmu.de/gesetz/richtlinie-eu-2015720-zur-aenderung-
der-richtlinie-9462eg-betreffend-die-verringerung-des-verbra/ 

                    [Zugriff am: 16.02.20] 
 
BMU: Statement von Bundesumweltministerin Svenja Schulze zur aktuellen Plastik-Debatte. 

06.06.2019, verfügbar unter:  
                    https://www.bmu.de/meldung/statement-von-bundesumweltministerin-svenja-

schulze-zur-aktuellen-plastik-debatte/  
                    [Zugriff am: 24.02.20] 
 
BMU: Svenja Schulze zum geplanten Plastiktüten-Verbot. 06.09.2019,verfügbar unter: 

https://www.bmu.de/meldung/svenja-schulze-zum-geplanten-plastiktueten-verbot/                    
[Zugriff am: 11.03.20] 

 
BMU: Unsere Politik für weniger Plastikmüll. verfügbar unter:  
                    https://www.bmu.de/wenigeristmehr/unsere-politik-fuer-weniger-plastikmuell/ 
                    [Zugriff am: 27.02.20] 
 
BMU: Welche Abfallmengen befinden sich in den Meeren?. 08.09.2017, verfügbar unter:  
                    https://www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/welche-

abfallmengenbefinden-sich-in-den-meeren  
                    [Zugriff am: 14.03.20] 
 
Bündnis 90/ Die Grünen: Grüner Aktionsplan gegen Plastikmüll. 04.02.2020,  
                    verfügbar unter: https://www.gruene-bundestag.de/themen/umwelt/gruener-

aktionsplan-gegen-plastikmuell  
                    [Zugriff am: 27.02.20] 
 
BUND: Achtung Plastik!. Chemikalien in Plastik gefährden Umwelt und Gesundheit.   

verfügbar unter: 
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/chemie/chemie
_achtung_plastik_broschuere.pdf 

                   [Zugriff am: 05.02.20] 
 

https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Abfallwirtschaft/5_punkte_plan_plastik_181123_bf.pdf
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Abfallwirtschaft/5_punkte_plan_plastik_181123_bf.pdf
https://www.bmu.de/pressemitteilung/bundeskabinett-beschliesst-verbot-von-plastiktueten
https://www.bmu.de/pressemitteilung/bundeskabinett-beschliesst-verbot-von-plastiktueten
https://www.bmu.de/meldung/statement-von-bundesumweltministerin-svenja-schulze-zur-aktuellen-plastik-debatte/
https://www.bmu.de/meldung/statement-von-bundesumweltministerin-svenja-schulze-zur-aktuellen-plastik-debatte/
https://www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/welche-abfallmengenbefinden-sich-in-den-meeren
https://www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/welche-abfallmengenbefinden-sich-in-den-meeren
https://www.gruene-bundestag.de/themen/umwelt/gruener-aktionsplan-gegen-plastikmuell
https://www.gruene-bundestag.de/themen/umwelt/gruener-aktionsplan-gegen-plastikmuell
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/chemie/chemie_achtung_plastik_broschuere.pdf
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/chemie/chemie_achtung_plastik_broschuere.pdf


 61 

BUND und Grünen-nahe Heinrich Böll Stiftung: Plastikatlas 2019. 15.01.2020, 
                    verfügbar unter: 

https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/chemie/chemie
_plastikatlas_2019.pdf  

       [Zugriff am: 27.02.20] 
 
 
COM (2018) 28: Eine europäische Strategie für Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft  

16.01.2020, Brüssel,verfügbar unter: 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/DE/COM-2018-28-F1-DE-
MAIN-PART-1.PDF                     

                    [Zugriff am: 12.02.20] 
 
Dapp, Teresa: Kabinett beschließt Gesetzentwurf - Das Aus für dicke Plastiktüten rückt 

näher. 06.11.2019,verfügbar unter: 
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/bundeskabinett-beschliesst-ende-der-
plastiktuete-100.html                    

                    [Zugriff am: 03.03.20] 
 
Deutscher Bundesrat (Hrsg.): Stellungnahme des Bundesrates. Entwurf eines Ersten 

Gesetzes zur Änderung des Verpackungsgesetzes. Drucksache 578/19, 
20.12.2019, verfügbar unter:  
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2019/0501-0600/578-
19%28B%29.pdf?__blob=publicationFile&v=1                  

                    [Zugriff am: 11.03.20] 
 
Deutscher Bundestag, Parlamentsnachrichten (Hrsg.): Plastiktütenverbot und 

Klimaschutzgesetz.07.11.2019, verfügbar unter: 
https://www.bundestag.de/presse/hib/666932-666932 

                    [Zugriff am: 15.03.20] 
 
Deutscher Bundesrat: TOP 16. Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des 

Verpackungsgesetzes. Drucksache 578/19, 20.12.2019, verfügbar unter: 
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/TO/984/erl/16.pdf?__blob=publicationFile
&v=1  

                    [Zugriff am: 11.03.20] 
 
Deutscher Bundestag (Hrsg.): Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage […] der       
                    Fraktion Die Linke, Drucksacke 19/16790, 27.01.2020,verfügbar unter: 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/167/1916790.pdf                    
[Zugriff am: 11.03.20] 

 
Deutscher Bundestag (Hrsg.):  Kleine Anfrage […] der Fraktion Die Linke. Drucksache 

19/16373. 08.01.2020,verfügbar unter: 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/163/1916373.pdf                    
[Zugriff am: 11.03.20] 

 
Epiney, Astrid: Umweltrecht in der Europäischen Union. Primärrechtliche Grundlagen, 

Gemeinschaftliches Sekundärrecht. 1. Auflage, Köln u. a., Carl Heymanns 

Verlag KG, 1997 

Erbguth, Wilfried; Schlacke, Sabine: Umweltrecht. 6., überarbeitete und erweiterte Auflage, 
Baden-Baden, Nomos Verlag, 2016 

 
Europäische Kommission: Auf dem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft, verfügbar unter:  

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-
circular-economy_de                    
[Zugriff am: 18.02.20] 
 

 
 

https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/chemie/chemie_plastikatlas_2019.pdf
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/chemie/chemie_plastikatlas_2019.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/DE/COM-2018-28-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/DE/COM-2018-28-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2019/0501-0600/578-19%28B%29.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2019/0501-0600/578-19%28B%29.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/TO/984/erl/16.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/TO/984/erl/16.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/167/1916790.pdf


 62 

Europäische Kommission: Einwegplastik: EU-Staaten geben grünes Licht für neue Regeln. 
21.05.2019,verfügbar unter: 
https://ec.europa.eu/germany/news/einwegplastik20190521_de 

                    [Zugriff am: 15.02.20] 
 
Europäisches Kommission: Erste europaweite Strategie für Kunststoffe. 16.01.2018, 

verfügbar unter:  
                    https://ec.europa.eu/commission/news/first-ever-europe-wide-strategy-plastics-

2018-jan-16_de  
                    [Zugriff am: 16.02.20] 
 
Europäisches Kommission: Kommission legt europäische Plastikstrategie vor. 16.01.2018, 

verfügbar unter:  
                    https://ec.europa.eu/germany/news/20180116-plastikstrategie_de 
                    [Zugriff am: 17.02.20] 
 
Europäische Kommission: Schutz der Meere: Kommission will Einwegplastik-Produkte vom 

Markt nehmen. 28.05.2018,verfügbar unter: 
https://ec.europa.eu/germany/news/20180528-einwegplastik_de 

                    [Zugriff am: 18.02.20] 
 
Europäisches Parlament: Plastikmüll und Recycling in der EU: Zahlen und Fakten. 

19.12.2018 verfügbar unter: 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20181212STO21610/
plastikmull-und-recycling-in-der-eu-zahlen-und-fakten  

                    [Zugriff am: 12.02.20] 
 
Europäisches Parlament: Plastik im Meer: Fakten, Auswirkungen und neue EU-Regeln. 

12.10.2018, verfügbar unter: 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20181005STO15110/
plastik-im-meer-fakten-auswirkungen-und-neue-eu-regeln  

                    [Zugriff am: 08.02.20] 
 
Europäisches Parlament: Umweltpolitik: allgemeine Grundsätze und grundlegender Rahmen. 

November 2019, verfügbar unter: 
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/71/umweltpolitik-allgemeine-
grundsatze-und-grundlegender-rahmen 

                     [Zugriff am: 24.02.20] 
 
Europäisches Parlament: Wegwerfprodukte aus Plastik: Parlament stimmt für Verbot ab 

2021. 27.03.2019, verfügbar unter: 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-
room/20190321IPR32111/wegwerfprodukte-aus-plastik-parlament-stimmt-fur-
verbot-ab-2021 

                    [Zugriff am: 15.02.20] 
 
Hoffmann, Bettina: Gesamtkonzept gegen Plastikmüll ist überfällig!.06.09.2019,  
                    verfügbar unter:  
                    https://www.gruene-bundestag.de/presse/pressemitteilungen/gesamtkonzept-

gegen-plastikmuell-ist-ueberfaellig 
                    [Zugriff am: 03.03.20] 
 
Hofmann, Kristina: Zum Einkauf mit Beutel. Wie sinnvoll ist das Plastiktüten-Verbot? 

06.09.2019, verfügbar unter: https://www.zdf.de/nachrichten/heute/kritik-am-
geplanten-verbot-der-plastiktuete-des-bundesumweltministeriums-100.html                
[Zugriff am: 23.03.20] 

 
Industrie- und Handelskammer Karlsruhe: Die neue EU-Abfallrahmenrichtlinie.  
                    verfügbar unter: https://www.karlsruhe.ihk.de/innovation/umwelt/abfall/aktuelle-

informationen/die-neue-eu-abfallrahmenrichtlinie-4160290                    
                    [Zugriff am: 24.02.20] 
 

https://ec.europa.eu/germany/news/einwegplastik20190521_de
https://ec.europa.eu/commission/news/first-ever-europe-wide-strategy-plastics-2018-jan-16_de
https://ec.europa.eu/commission/news/first-ever-europe-wide-strategy-plastics-2018-jan-16_de
https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20181212STO21610/plastikmull-und-recycling-in-der-eu-zahlen-und-fakten
https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20181212STO21610/plastikmull-und-recycling-in-der-eu-zahlen-und-fakten
https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20181005STO15110/plastik-im-meer-fakten-auswirkungen-und-neue-eu-regeln
https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20181005STO15110/plastik-im-meer-fakten-auswirkungen-und-neue-eu-regeln


 63 

Kirbach, Roland: Plastikmüll. Im Plastik gefangen. 25.06.2015, verfügbar unter: 
https://www.zeit.de/2015/26/plastikmuell-nordsee-recycling-umweltschutz/seite-2 

                    [Zugriff am: 12.02.20] 
 
Lernhelfer: Verwertung von Kunststoffen. 2010, verfügbar unter:  
                    https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/chemie/artikel/verwertung-von-

kunststoffen  
                    [Zugriff am: 26.02.20] 
 
Lumitos AG: Chemie.de.Kunststoff.  
                    verfügbar unter: https://www.chemie.de/lexikon/Kunststoff.html 
                    [Zugriff am: 10.02.20] 
 
NABU: Mikroplastik – Eine (unsichtbare) Gefahr, Zu viele Eintragswege – zu wenig wird 

dagegen getan. verfügbar unter: https://www.nabu.de/umwelt-und-
ressourcen/ressourcenschonung/kunststoffe-und-bioplastik/25222.html 

                    [Zugriff am: 12.02.20] 
 
Oellig, Sabine: Der Grüne Punkt. 23.04.2016, verfügbar unter:  
                    https://abfallguru.de/ratgeber/gruener-punkt/ 
                    [Zugriff am: 20.02.20] 
 
Plastic Europe: Kunststoff – eine mehr als 100-jährige Geschichte der Innovation.  

verfügbar unter: https://www.plasticseurope.org/de/about-plastics/what-are-
plastics/history  

                    [Zugriff am 28.02.20] 
 
Plastic Europe (Hrsg.): Plastics – The facts 2018. Pressemitteilung. verfügbar unter: 

https://www.plasticseurope.org/de/newsroom/press-releases/pressemitteilungen-
2018/plastics-facts-2018-erschienen                                                              
[Zugriff am: 12.02.20] 

Plastikalternative: Die Abfallhierarchie - in dieser Reihenfolge sollte entschieden werden wie 
mit Abfall umgegangen wird. Dezember 2018, verfügbar unter:  

                    https://www.plastikalternative.de/abfallhierarchie/  
                    [Zugriff am: 20.02.20] 
 
Plastikalternative: Plastik? Nein Danke! Diese Länder haben Plastik bereits verboten. Februar 

2019, verfügbar unter:  
                    https://www.plastikalternative.de/laender-mit-plastik-verbot/                     
                    [Zugriff am: 27.02.20] 

Schmidt, Reiner; Kahl, Wolfgang; Gärditz, Klaus Ferdinand: Umweltrecht. 10., vollständig neu 
bearbeitete Auflage, München, C.H. Beck Verlag, 2017 

 
tagesschau.de (Hrsg.): Plastiktüten-Verbot rückt näher. 06.06.2019, verfügbar unter: 

https://www.tagesschau.de/inland/schulze-plastiktuetenverbot-103.html                    
[Zugriff am: 03.03.20] 

 
Umweltbundesamt: Entsorgung von Verpackungen wird umweltfreundlicher. 

19.12.2019,verfügbar unter: 
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/entsorgung-von-
verpackungen-wird-umweltfreundlicher 

                    [Zugriff am: 24.02.20] 
 
Verbraucherzentrale: Gefahren für die Gesundheit durch Plastik. 19.09.2019, verfügbar unter: 

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/umwelt-haushalt/wohnen/gefahren-
fuer-die-gesundheit-durch-plastik-7010 

                    [Zugriff am: 10.02.20] 
 
 

https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/chemie/artikel/verwertung-von-kunststoffen
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/chemie/artikel/verwertung-von-kunststoffen
https://www.chemie.de/lexikon/Kunststoff.html
https://www.plasticseurope.org/de/newsroom/press-releases/pressemitteilungen-2018/plastics-facts-2018-erschienen
https://www.plasticseurope.org/de/newsroom/press-releases/pressemitteilungen-2018/plastics-facts-2018-erschienen
https://www.plastikalternative.de/abfallhierarchie/
https://www.plastikalternative.de/laender-mit-plastik-verbot/
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WWF: Das kann kein Meer mehr schlucken: Unsere Ozeane versinken im Plastikmüll. 
15.01.2020,verfügbar unter: https://www.wwf.de/themen-projekte/meere-
kuesten/plastik/unsere-ozeane-versinken im-plastikmuell/ 

                    [Zugriff am: 11.02.20] 
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